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1. Einleitung 
 

Seit dem letzten Jahrzehnt haben sich die Beschäftigungschancen für Menschen mit Behin-
derung1 verbessert. Die gesunkene Arbeitslosigkeit geht nicht allein auf den demografischen 
Wandel2, sondern auch auf Neueinstellungen zurück. Dennoch liegt die Arbeitslosenquote 
von Menschen mit schwerer Behinderung noch immer rund doppelt so hoch wie die allge-
meine Arbeitslosenquote.3 Zudem ist in der Entwicklung der Langzeitarbeitslosigkeit von 
Menschen mit schwerer Behinderung wenig Dynamik4 zu erkennen, obwohl Langzeitarbeits-
lose mit schwerer Behinderung, die die Grundsicherung erhalten, insgesamt über eine hö-
here Formalbildung als Grundsicherungsempfänger*innen ohne schwere Behinderung verfü-
gen.5 Insbesondere die Beschäftigten von Werkstätten für Menschen mit Behinderungen 
(WfbM) profitieren bislang nicht von der verbesserten Arbeitsmarktlage in Folge des Fach-
kräftemangels, Übergänge aus den Werkstätten in den ersten Arbeitsmarkt sind selten.  

Gleiche Teilhabechancen am ersten Arbeitsmarkt bedürfen daher langfristiger politischer 
Strategien, welche auch die strukturellen Benachteiligungen von Menschen mit Behinderun-
gen erkennen und bearbeiten. Darin gilt es, die Inklusion von Gruppen in den Mittelpunkt zu 
rücken, die in den Debatten um den Fachkräftemangel bislang wenig Beachtung finden: För-
derschüler*innen, insbesondere mit dem Schwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung, ver-
lassen die Schulen häufig ohne Abschluss. Sie erhalten kaum Zugang zu einer dualen Aus-
bildung und werden auf außerbetriebliche Ausbildung in Sondereinrichtungen mit teils deut-
lich geringeren Chancen für eine spätere Beschäftigung im ersten Arbeitsmarkt oder auf eine 
Werkstatt für behinderte Menschen verwiesen.  

Die vorliegende Broschüre6 gibt Einblicke in die strukturellen Ursachen von Exklusion bzw. 
Exklusionsrisiken, die an den Schnittstellen des Übergangs von der schulischen zur berufli-
chen Ausbildung bzw. in den Arbeitsmarkt entstehen. Bereits in der Schule werden grundle-
gende Benachteiligungen im Ausbildungsmarkt angelegt, die eingangs skizziert werden. Wie 
die Ausbildungsbiographien der Förderschüler*innen verlaufen, offenbart ein anschließender 
Blick auf die noch spärliche Datenlage. Im nachfolgenden Abschnitt werden zentrale Lücken 
zwischen rechtlichen Teilhabeansprüchen und realen Möglichkeiten auf gleiche Teilhabe am 
Arbeitsmarkt erörtert. Die teils exkludierenden Zuweisungsprozesse im Übergangssystem 
sowie die Möglichkeiten und Umsetzungsschwierigkeiten inklusiver Instrumente, wie z.B. des 
Budgets für Ausbildung, werden anschließend herausgearbeitet. Im Zusammenhang mit Be-
dingungen gelingender Inklusion geht es ferner um die grundsätzliche Frage, welches die 
Maßstäbe gelungener Inklusion sein könnten. Auf dieser Basis gibt der Autor Denkanstöße 
und wirft Fragen für politisches und unternehmerisches Handeln auf, die zu einer weiteren 
Diskussion anregen sollen. Sie sind Teil der wissenschaftlichen Begleitung des Forums in-
klusive Privatwirtschaft, das durch die Beauftragte der Hessischen Landesregierung für Men-
schen mit Behinderungen, Rika Esser, initiiert wurde. Das Forum verfolgt das Ziel, die Inklu-
sion von Menschen mit Behinderungen in den ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen. Um diese Be-
gleitung und Beratung zu ermöglichen, haben die Landesbeauftragte und die Universität 
Kassel/Fachgebiet Sozial- und Gesundheitsrecht, Recht der Rehabilitation und Behinderung, 
Prof. Dr. Felix Welti, eine dauerhafte Kooperation vereinbart.  
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2. Strukturelle Benachteiligungen im allgemeinbildenden Schulwe-
sen bis zur Schnittstelle zum beruflichen Übergang  

 

Das deutsche Bildungswesen wirkt trotz seiner teilweisen Bildungsöffnung und -expansion 
noch immer sozial selektiv.7 Sowohl in den Bildungsabschlüssen als auch in der Erwerbs-
truktur zeigt sich ein langfristiger Trend zu höherer Qualifikation.8 Im Zuge dessen sind nicht 
allein die Anteile der akademischen Professionen an allen Erwerbstätigen gestiegen, son-
dern auch die der Semiprofession, wie z.B. der soziokulturellen Dienstleistung (Erziehung, 
Therapieberufe etc.).9 Daher ist der Zusammenhang zwischen der Qualifikation und der be-
ruflichen Teilhabemöglichkeit ebenfalls enger geworden. Wie unterschiedlich die Chancen 
auf Bildungsabschlüsse bzw. höhere Bildungsabschlüsse und berufliche Teilhabe verteilt 
sind, verdeutlicht die Beteiligung von beeinträchtigten und nicht beeinträchtigten Menschen 
an Qualifikationsniveaus:  

• 8% der Menschen mit Beeinträchtigung10 ohne Schulabschluss stehen 4,1% der 
Menschen ohne Beeinträchtigung gegenüber, die über keinen Schulabschluss verfü-
gen 

• 38,3% der Menschen mit Beeinträchtigung verfügen über einen Hauptschulab-
schluss. Bei Menschen ohne Beeinträchtigung sind es 22,7%  

• Über einen Realschulabschluss verfügen 34% der Menschen mit Beeinträchtigung 
und 32,2% der Menschen ohne Beeinträchtigung  

• 19,7% der Menschen mit Beeinträchtigung verfügen über eine Fachhochschulreife, 
während es bei Menschen ohne Beeinträchtigung 40,9% sind11  

„Die UN-Behindertenrechtskonvention (UN-BRK) hat zweifelsohne Wirkung entfaltet“, gleich-
wohl zeigen sich unter anderem strukturelle „Beharrungstendenzen.“12 Zwar sind die separie-
rende Beschulung und die Sondereinrichtungen im Zuge der Debatte um die Umsetzung der 
UN-BRK unter Druck geraten, was sich beispielsweise darin äußert, dass der Anteil der in 
Förderschulen unterrichteten Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf seit 
dem letzten Jahrzehnt abgenommen hat.13 Gleichwohl wird die Mehrheit von rund 56% der 
Schüler*innen mit sonderpädagogischen Förderbedarfen noch in Förderschulen unterrich-
tet.14 Wenig überraschend fordert der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit 
Behinderung, die nach wie vor segregierende Bildung in Förderschulen zu beenden und for-
dert, die Schüler*innen umgehend in Regelschulen aufzunehmen, sofern dies selbstbe-
stimmt sei. Jene Regelbeschulung soll qualitativ hochwertig angelegt sowie personell und fi-
nanziell gewährleistet sein.15 Neben der Schulart ist die Feststellung eines sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs von immenser Bedeutung für die Bildungsbiografie. In der Literatur wer-
den die Unschärfe des Begriffs, seine Ressourcen, aber auch Risiken zuweisende Funktion 
sowie dessen stigmatisierende Wirkung kritisiert.16 Ferner folgt aus der Anerkennung bzw. 
Zuweisung des Förderbedarfs ein Dilemma zwischen der Zuteilung von pädagogischen Res-
sourcen und negativer Etikettierung (Etiketten-Ressourcen-Dilemma).17   

 

In welcher Weise Inklusion verstanden und umgesetzt wird, ist unter anderem von den schul-
strukturellen Entwicklungspfaden der Bundesländer abhängig.18 Zwischen den Pfaden unter-
scheiden sich die Quoten der Sonderbeschulung. Jedoch können auch innerhalb der Ent-
wicklungspfade die Zuweisung des sonderpädagogischen Förderbedarfs sowie die Art der 
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Entscheidungsprozesse, Handlungsspielräume der Akteur*innen und die personelle Organi-
sation voneinander abweichen.19 Ob ein sonderpädagogischer Förderbedarf festgestellt wird 
und die Schüler*innen einer Förderschule zugewiesen werden, ist mithin das Ergebnis eines 
relativen Entscheidungsprozesses, der neben den obigen Faktoren von „pädagogischen Tra-
dierungen“ abhängig ist.20 Es unterscheidet sich nicht allein die Anzahl der Förderschüler*in-
nen, sondern auch die Verteilung auf die Förderschwerpunkte im Ländervergleich.21 Hand-
lungsspielräume der Bildungsadministration können zu „Aushandlungsprozessen“ und er-
höhter Reflektion regionaler Entwicklungen führen.22 In vielen Ländern beziehen sich die In-
strumente zur Qualitätsmessung des Unterrichts nicht ausdrücklich auf Inklusion. Sie basie-
ren u.a. auf persönlichen Überzeugungen der Entwickler*innen der Instrumente, bildungspo-
litischen Entscheidungen, dem Grad schulischer Inklusion im Bundesland und beziehen 
Menschen mit Behinderungen nicht in die Entwicklung der Instrumente ein.23 Nach wie vor 
sind Teile der sonderpädagogischen Praxis von ableistischen Denk- und Handlungsmustern 
geprägt. Diskurse von Inklusion und Integration vermitteln den Eindruck, segregierende und 
ableistische Praktiken würden zurückgedrängt. Inklusion, so die noch immer tonangebende 
Vorstellung von Normalität, sei nur in dem Maße möglich, in der die Art und Schwere der Be-
hinderung die Anpassung an jene Normen zulasse. 
Sowohl die Bildungsbeteiligung als auch der schulische Lernerfolg werden durch den Habi-
tus der Herkunftsfamilie beeinflusst. Je näher dieser der tonangebenden Kultur und höheren 
Bildung steht, umso höher fallen die Bildungschancen aus.24 Förderschüler*innen stammen 
vorwiegend aus sozial benachteiligten Familien, die über geringe kulturelle und materielle 
Ressourcen verfügen. Zugleich ist das Maß der Beziehungsnetzwerke und belastbarer Be-
ziehungen gering. Somit können die Eltern ihre Kinder nicht oder kaum bei der Ausbildungs-
platzsuche unterstützen.25 Im Ergebnis wirken die genannten strukturellen und kulturellen 
Mechanismen zusammen, wodurch sie Ungleichheiten reproduzieren. 

Im Jahr 201826 verließen rund 72,3% der Förderschüler*innen die Schule ohne Hauptschul-
abschluss oder mit einem Förderschulabschluss.27 Zu den Abgängen von Schüler*innen mit 
sonderpädagogischem Förderbedarf an allgemeinbildenden Schulen existieren keine bun-
desweiten Daten. Analysen der Daten einiger Bundesländer zeigen, dass unter starken 
Schwankungen ein teilweise wesentlich geringerer Teil die Schule ohne Abschluss verlässt 
als Schüler*innen aus Förderschulen.28 

Benachteiligungen im allgemeinbildenden Schulsystem setzen sich im beruflichen Über-
gangssystem fort. Menschen mit Beeinträchtigung verfügen häufiger als Menschen ohne Be-
einträchtigung über keinen beruflichen Abschluss, auch wenn zwischen 2009 und 2017 der 
Anteil derjenigen ohne beruflichen Abschluss bei allen Menschen mit Beeinträchtigung von 
22,2% auf 20,6% leicht absank.29 In der Zahl der Auszubildenden mit einer anerkannten 
Schwerbehinderung in anerkannten Ausbildungsberufen nach § 5 BBiG ist in den 2010er 
Jahren eine leichte Dynamik zu erkennen, allerdings von einem geringen Niveau aus.30 

 

Im Zuge des Trends der Höherqualifikation kommt es zu Effekten der Verdrängung nach un-
ten. Für Förderschüler*innen wirkt sich dieser Druck verschärfend aus, da sie nur unter be-
sonders hohem Aufwand höhere Qualifikationen erreichen können und überwiegend die 
Schule ohne Hauptschulabschluss verlassen und häufiger keinen Berufsabschluss erwer-
ben.31 Eine abgeschlossene Berufsausbildung ist umso mehr eine entscheidende Vorausset-
zung beruflicher Teilhabe. 
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An der Schnittstelle zwischen dem allgemeinbildenden Schulwesen und der beruflichen Bil-
dung bzw. dem beruflichen Übergangssystem ist die Kooperation zwischen den Akteur*innen 
kaum ausgeprägt. Für den Übergang von jungen Menschen mit Behinderung ist weder die 
abgebende Institution der allgemeinbildenden Schule noch eine aufnehmende Institution 
rechtlich verantwortlich. Wie noch zu zeigen ist, erhöht die Unübersichtlichkeit des Über-
gangssystems vor allem für sozial nicht- oder unterprivilegierte Förderschüler*innen das Ri-
siko, in exkludierende Maßnahmen und Sondereinrichtungen gedrängt zu werden.    

Sowohl die Quantität als auch die Qualität der Übergangsverläufe der Förderschüler*innen 
ist wenig erforscht.  

 

3. Ausbildungsübergänge: Einblicke in die Ursachen von Exklusi-
onsrisiken im beruflichen Übergangssystem  

3.1 Fragmentierte Übergangsverläufe 

Die Datenlage zu den Übergängen von jungen Menschen mit Behinderung ist bislang unzu-
reichend. Das Nationale Bildungspanel soll perspektivisch diese Datenlücke schließen.32 Ins-
besondere fehlen Längsschnittanalysen in die verschiedenen Zweige des Übergangssys-
tems.  

Im Zeitraum 2011/2012 bis 2016/2017 stammen aus einer Kohorte33 14% der Personen mit 
maximal einfachem Hauptschulabschluss aus Förderschulen.34 Die Verlaufsübergänge der 
Förderschulabsolvent*innen zeigen folgende Muster: 

• lediglich 7% gelingt ein direkter und stabiler Übergang ins duale System 
• 25% weisen einen verzögerten Übergang in das duale System auf 
• nur 5% besuchen Ausbildungsgänge der Berufsfachschulen 
• eine höhere weiterführende Schule mit dem Ziel eines höheren allgemeinbildenden 

Abschlusses wird von nahezu niemandem erreicht  
• 37% absolvieren Maßnahme(n) im Übergangssektor 
• 26% weisen fragmentierte/instabile Verläufe auf35 

Im Vergleich dazu gestalten sich die Verläufe aller Abgänger*innen der Jahrgangsstufen 9 
und 10 zu 16% als fragmentiert/instabil.  

Die Übergangsverläufe der Jugendlichen, die dem Cluster „fragmentierter/instabiler Verlauf“ 
angehören (16%), erweisen sich als besonders unstet: Phasen im Übergangssektor (Dauer 
im Durchschnitt 4,5 Monate) wechseln sich mit Phasen in Arbeitslosigkeit (Dauer im Durch-
schnitt 4,6 Monate), ungelernter Erwerbstätigkeit (Dauer im Durchschnitt 4,4 Monate) und/o-
der betrieblicher Ausbildung (Dauer im Durchschnitt 4,1 Monate) ab. Sie weisen im Vergleich 
zu den anderen Clustern auch die höchsten Abbruchquoten aus einer vollqualifizierenden 
Ausbildung auf. Fast die Hälfte (etwa 49%) befindet sich am Ende des Beobachtungszeit-
raums entweder in ungelernter Erwerbstätigkeit oder in Arbeitslosigkeit. Jugendliche dieses 
Verlaufstyps sind damit mehrheitlich nicht mehr in institutioneller Bildung eingegliedert, so-
dass zu befürchten ist, dass sie (zunächst) ohne Berufsausbildungsabschluss bleiben.36 
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Es ist sehr wahrscheinlich, dass insbesondere Abgänger*innen aus Förderschulen beson-
ders von „Marginalisierung am Arbeitsmarkt bis hin zum gänzlichen Ausschluss von Er-
werbsarbeit“37 bedroht sind. Demgegenüber erhöhen sich die Anteile stabiler Verläufe mit der 
Höhe des Schulabschlusses.38 

 

3.2 Einstellungspraktiken und Benachteiligungen 
 

Arbeitgeber*innen halten Menschen mit Behinderung z.T. für nicht/wenig leistungsfähig oder 
kompetent genug, weshalb sie Menschen ohne Behinderungen bevorzugen.39 Sie werden 
durch herrschende Klassifikationsschemata kulturell abgewertet. Beeinflusst etwa eine ge-
sundheitliche Einschränkung eine Körperhaltung, die Art oder das Vermögen zu gehen, zu 
sitzen und zu sprechen, trifft das auf Erwartungen an ein sicheres und nichtbeeinträchtigtes 
Auftreten. Erworbene Kompetenzen erscheinen nach dieser Lesart von Normalität als min-
derwertig.40 Interviews mit Personalverantwortlichen aus verschiedenen Privatunternehmen 
und dem öffentlichen Dienst sowie arbeitsuchenden Menschen mit Behinderungen zeigen, 
dass geschlossene Arbeitsmarktzugänge, neben strukturellen Barrieren und unterschiedli-
chen Ressourcen zwischen Großunternehmen sowie Klein- und mittleren Unternehmen 
(KMU), auch mit Vorurteilen und Stereotypen betrieblicher Akteur*innen zusammenhängen. 
Letztere sind vor allem in Unternehmen ausgeprägt, die über wenig oder keine Erfahrung mit 
behinderten Menschen verfügen. Menschen mit Behinderungen sollen „qualifiziert, leistungs-
fähig und belastbar“41 sein. Hinsichtlich der Frage, wie Menschen mit Behinderungen auf den 
allgemeinen Arbeitsmarkt gelangen können, herrschten bei den befragten Unternehmen, die 
die Quote nicht erfüllen, Hilflosigkeit und Ratlosigkeit42. Behinderte Menschen erlebten den 
regionalen Arbeitsmarkt als geschlossen, mussten teils um die Bewilligung von Hilfsmitteln 
kämpfen und erfuhren die Leistungen der Arbeitsvermittlung nicht als hilfreich.43 Einen Faktor 
für Vorbehalte gegenüber der Einstellung von Menschen mit Behinderung kann die Arbeits-
belastung und Überforderung der Fachvorgesetzten darstellen.44 Insbesondere kleine und 
mittlere Unternehmen verfügen zum Teil nicht über die Ressourcen für z.B. das Stellen von 
Anträgen für Lohnkostenzuschüsse und unterstützende Hilfen oder sie kennen die Leistun-
gen nicht.45 80% der Betriebe, die Menschen mit Behinderungen ausbilden, kritisieren feh-
lende Bewerbungen als größtes Hindernis, drei Viertel dieser Betriebe wünschen sich mehr 
Unterstützung in Form von sozialpädagogischer Begleitung und Kontinuität der Ansprechper-
sonen.46 Diskurse des Bewerber*innenmangels oder der fehlenden Ausbildungsreife blenden 
die strukturellen Faktoren aus. Tatsächliche oder vermeintlich fehlende Bewerbungsmotiva-
tion oder Kompetenz werden den Jugendlichen individuell zugerechnet.47 
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3.3 Rechtliche und politische Teilhabeziele und reale Teilhabemöglichkeiten im berufli-
chen Übergang 
 

Aus Art. 24 UN-BRK lässt sich ein „Recht auf grundsätzlich diskriminierungsfreien Zugang 
zur Regelschulbildung“ ableiten. In Art. 27 UN-BRK wird das „gleiche Recht auf Arbeit […] in 
einem offenen integrativen und für Menschen mit Behinderungen zugänglichen Arbeitsmarkt 
und Arbeitsumfeld" bestimmt. Nach der englischen Übersetzung verfolgt die UN-BRK die 
Leitvorstellung eines inklusiven Arbeitsmarktes. Hieraus lässt sich u.a. auf der Basis von 
Stellungnahmen der UN-Fachausschüsse die Forderung ableiten „so wenig Sonderarbeits-
welten wie möglich“ zuzulassen. Im Gegensatz zur offiziellen deutschen Übersetzung im 
Bundesgesetzblatt von „inclusive“ als „integrativ“ verweist ersterer Begriff, dass der Arbeits-
markt strukturell „an die Lebenslage Behinderung angepasst“ werden soll und es nicht um 
eine „marktkonform[e]“ Integration in den bestehenden Arbeitsmarkt geht.48 In seiner Kritik 
am ersten Staatenbericht Deutschlands zur Arbeitsmarktsegregation und "finanzielle[n] Fehl-
anreize[n]"49 empfiehlt der UN-Fachausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinde-
rung eine inklusive Gestaltung des Arbeitsmarkts.  

Sowohl in Art. 3 Grundgesetz (GG) als auch im Hessischen Gesetz zur Gleichstellung von 
Menschen mit Behinderungen (HessBGG) ist die Benachteiligung von Menschen mit Behin-
derungen verboten. Hiernach sind die Übergänge in den Beruf „chancengleich und umfas-
send zu gestalten“.50 Entsprechend sehen das SGB IX sowie das Berufsbildungsgesetz 
(BBiG) grundsätzlich die gleichen Ausbildungsmöglichkeiten für Menschen mit und ohne Be-
hinderung vor. Menschen mit Behinderung sollen gemäß §64 BBiG/§42k HWO im Sinne des 
§2 Abs. 2 S. 1 SGB IX in anerkannten Ausbildungsberufen ausgebildet werden (§64 BBiG) 
und erhalten dazu falls nötig Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben (§49 SGB IX). Zu er-
kennen ist eine relativ hohe Flexibilität, bei „Ausbildungsinhalten und Prüfungsmodalitäten“.51 
Allerdings kann nach § 66 BBiG und § 42 Handwerksordnung (HwO) in theoriereduzierten 
Fachpraktiker*innenberufen ausgebildet werden, wenn eine Regelausbildung aufgrund der 
Einschränkung als unmöglich erscheint. Sie orientieren sich an den Regelberufen.52 Politisch 
wurde der Vorrang der Regelausbildung im Nationalen Aktionsplan der Bundesregierung des 
Jahres 2011 zur Umsetzung der UN-BRK hervorgehoben: „Ziel ist es, vorrangig eine berufli-
che Integration oder Ausbildung mit allgemeinen Förderleistungen zu erreichen. Nur wenn 
dies nicht erreichbar ist, sollten behindertenspezifische Förderangebote erfolgen. […] Die 
Bundesagentur für Arbeit (BA) will dazu beitragen, den Anteil behinderter Jugendlicher in be-
trieblichen Ausbildungen deutlich zu steigern. Bei behinderten Jugendlichen in außerbetrieb-
licher Ausbildung sollen verstärkt betriebliche Ausbildungsstrukturen geschaffen werden. Der 
Anteil der betrieblichen Ausbildung soll um ein Viertel gesteigert werden“.53 Um eine höhere 
Zahl betrieblicher Ausbildungen für junge Menschen mit Behinderung zu erreichen, legte die 
Bundesregierung mehrere Programme, wie z.B. „job-Jobs ohne Barrieren“ oder „job4000“ 
auf und betrachtete diese als Erfolg. Der zweite Aktionsplan setzt die duale Ausbildung als 
Schwerpunktthema z.B. des Kompetenzzentrums Fachkräftesicherung und der Allianz Arbeit 
und Behinderung.54 

Behinderung ist sozial und kulturell bedingt. Daher ist herauszuarbeiten, in welcher Weise 
jungen Menschen mit Behinderungen im schulisch-beruflichen Übergangssystem Beschu-
lungsarten oder Maßnahmen zugewiesen und ihnen dadurch gleiche Teilhabemöglichkeiten 
vorenthalten werden.55 Das Übergangssystem umfasst den Übergang einer ersten Schwelle 
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von der allgemeinbildenden (Förder-)Schule über eine Berufsvorbereitung in eine Berufsbil-
dung oder berufliche Ausbildung. Jugendliche gelangen in das Übergangssystem, sofern der 
direkte Übergang in eine berufliche Ausbildung nicht gelingt.  

Abbildung 1: Grundstruktur des Übergangssystems mit Anbietern und Hauptlernorten (Ginnold 2008, 
S. 110) 

Innerhalb der Zweige Berufsbildung, der Benachteiligtenförderung und der beruflichen Reha-
bilitation können eine betriebliche Berufsbildung, betriebsnahe oder kooperative bzw. ver-
zahnte Ausbildung, eine außerbetriebliche sowie eine vollzeitschulische Ausbildung an ver-
schiedenen Lernorten absolviert werden. Im Zweig der beruflichen Ausbildung spielt die au-
ßerbetriebliche Form die gewichtigste Rolle.56 Nicht allein die Struktur des Übergangssys-
tems, sondern auch die Prozesse institutioneller Entscheidung und Zuweisung sind komplex 
und wenig transparent. Hierdurch entsteht eine strukturelle Barriere, vor allem weil Wahl-
möglichkeiten der Jugendlichen teils unklar bleiben.57 

Angebote berufsvorbereitender Maßnahmen, wie z.B. Berufsvorbereitungsjahr oder Berufs-
grundbildungsjahr, sind in die Qualifizierungsbausteine gemäß § 69 BBIG integriert und wer-
den an staatlichen Berufsschulen oder durch freie Bildungsträger angeboten.58 Im Rahmen 
der beruflichen Ersteingliederung stellen sie Angebote für Menschen mit anerkannter Behin-
derung bereit, andere stehen allen Jugendlichen offen. Eine berufsvorbereitende Maßnahme 
führt zu keinem berufsqualifizierenden Abschluss. Jene Angebote erweisen sich häufig als 
Warteschleifen und wirken stigmatisierend.59 Insbesondere für diejenigen, deren Weg in eine 
Berufsausbildung auch nach einer Maßnahme erschwert oder blockiert ist.60 Zum Teil wer-
den die Übergangsprobleme auf die zweite Schwelle, d.h. den Übergang in den Arbeits-
markt, verlagert. Zwar wird das Übergangssystem auch zum Nachholen von Schulabschlüs-
sen genutzt. Allerdings trägt dies ebenfalls zu einem dauerhaften Verbleib oder fragmentier-
ten Verlauf im Übergangssystem bei.61 3% der Jugendlichen zwischen 15 und 24 Jahren ab-
solvierten im Jahr 2020 eine Maßnahme der Berufsvorbereitung oder Berufsorientierung.62 
Gelingende Schulabschlüsse im Übergangssystem werfen zudem die Frage auf, wieso dies 
nicht bereits in der Schule möglich war. Im Jahr 2020 waren 14.942 Austritte aus der Berufs-
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vorbereitung zu verzeichnen, davon waren nach 6 Monaten 59% in sozialversicherungs-
pflichtiger Beschäftigung, 8,6% in regulärer Ausbildung und 38,5% in Reha-spezifischer Aus-
bildung.63 

Laut einer Erhebung im Jahre 2016 des Bundesinstitut für Berufsbildung (BiBB) bilden seit 
2012 rund 14% der Ausbildungsbetriebe Menschen mit Behinderungen aus. 2016 wurden in 
den befragten Betrieben (n=295) rund 36% in Reha-Berufen und 58,4% in Vollberufen aus-
gebildet. 16,9% der Betriebe boten eine Vollausbildung mit Nachteilsausgleich, 3,6% eine 
Ausbildung für Menschen mit Behinderung in anderen sonstigen Formen an. Hierbei gaben 
ca. 60% der ausbildenden Betriebe an, dass Menschen mit Behinderungen im Betrieb aus-
gebildet wurden. Knapp über ein Drittel der ausbildenden Betriebe bildeten in Kooperation 
mit z.B. einem Berufsbildungswerk (BBW) und 4,3% der Betriebe bildeten im Betrieb und in 
Kooperation aus.64  

Das Übergangssystem war vor allem aufgrund der mangelnden Aufnahmekapazität der dua-
len Berufsausbildung entstanden.65 Im Zeitraum der Jahre 2005 bis 2019 sank die Anzahl 
der Teilnehmer*innen der Berufsvorbereitung um fast 40% auf rund 255.00066, möglicher-
weise weil sich die Arbeitsmarktlage verbesserte und die Nachfrage nach Auszubildenden 
wieder stieg. Dennoch blieb die Anzahl der Teilnehmer*innen an Reha-spezifischer Berufs-
vorbereitung mit (rund 11.000) in den letzten Jahren relativ konstant. Die Anzahl an Men-
schen mit Behinderung, die an einer Berufsvorbereitung teilgenommen haben, kann jedoch 
höher liegen, da sie auch an einer allgemeinen Berufsvorbereitung teilnehmen können, wenn 
mit dieser Teilhabe am Arbeitsleben erreicht wird.67 Diese relative Verfestigung der Anzahl 
der Teilnehmer*innen an Reha-spezifischer Berufsvorbereitung verweist auf die bereits skiz-
zierten strukturellen Benachteiligungen des Bildungs- und Arbeitsmarktes bzw. deren Ent-
wicklungsdynamiken. 

Zwischen den rechtlichen und tatsächlichen Möglichkeiten zur gleichen Teilhabe am ersten 
Arbeitsmarkt für Jugendliche mit Behinderung klaffen mithin deutliche Widersprüche.  

Angebote der Berufsvorbereitung und beruflicher Ausbildung werden für Förderschüler*innen 
weitgehend in der Verantwortung der BA als Ersteingliederung durchgeführt. Insgesamt ge-
hören diejenigen Menschen zur Zielgruppe von Rehabilitationsmaßnahmen der BA, „deren 
Chancen für die gesellschaftliche Teilhabe und Teilhabe am Arbeitsmarkt aufgrund der Art 
oder des Grades der Behinderung (nach § 2 SGB IX) nicht bloß kurzfristig verringert sind“.68 
Über die Hälfte der Rehabilitand*innen ist als lernbehindert eingestuft und 31% besuchten 
zuvor eine Förderschule.69 Für den Anspruch auf berufliche Rehabilitation bedarf es keiner 
Feststellung des Status einer Schwerbehinderung.70 Die Reha-Berater*innen der BA besu-
chen ca. ein Jahr vor dem Schulabgang die Förderschulen, um über die Möglichkeiten der 
Rehabilitation durch Leistungen zur Teilhabe am Arbeitsleben zu informieren und zum Teil 
auch um entsprechende Anträge einzuleiten.71 Im Rahmen der Ersteingliederung werden 
den Jugendlichen hauptsächlich Berufsvorbereitung72 und berufliche Ausbildung sowie Werk-
stätten für Menschen mit Behinderungen angeboten.73 Im Unterschied zur beruflichen Wie-
dereingliederung verfügen die Teilnehmer*innen der Ersteingliederung nicht über eine beruf-
liche Ausbildung.74 Nach einer Reha-Beratung ordnet die BA die Rehabilitand*innen auf-
grund einer Prognose dem Markt oder dem Unterstützungsprofil zu. Im ersten Profil gilt die 
Arbeitsmarktintegration als wenig problembehaftet. Daher werden dieser Gruppe eher Aus-
bildungsmaßnahmen zugewiesen als derjenigen im zweiten Profil, deren Chancen aufgrund 
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ihrer Qualifikation, Motivation usw. für gering erachtet und zumeist auf die Werkstätten ver-
wiesen werden.75 Das Fördersystem der BA hält unterschiedlich „arbeitsmarktnahe“ Ange-
bote vor. Über die allgemeinen Leistungen hinaus können in der beruflichen Rehabilitation 
besondere Leistungen bewilligt werden, wenn dies nach Art und Schwere der Behinderung 
erforderlich ist. Solche besonderen Leistungen sind zumeist auf die Bedürfnisse der Rehabi-
litand*innen abgestimmt und daher auch kostspieliger als die allgemeinen Leistungen. Ideal-
erweise werden die Berufswünsche und Interessen der Rehabilitand*innen bei der Auswahl 
der Maßnahmen aufgegriffen.76 Alle Träger der Rehabilitation sind nach § 8 SGB IX ver-
pflichtet, sowohl bei der Auswahl als auch bei der Umsetzung von Leistungen das Selbstbe-
stimmungsrecht zu „beachten und [zu] fördern, bspw. durch Beteiligung an der Planung und 
Gestaltung der einzelnen Hilfen“.77 In der Praxis sind die Möglichkeiten junger Menschen mit 
Behinderungen, Ausbildungsübergänge selbstbestimmt zu gestalten, jedoch deutlich be-
grenzt. So „unterliegen [die Übergangswege] noch immer weitreichenden institutionellen Be-
schränkungen“78. Dies äußert sich unter anderem darin, dass die Rehabilitand*innen häufig 
nicht über ihre Wunsch- und Wahlrechte informiert werden.79 Wie auf der Basis von qualitati-
ven Interviews und der Auswertung von Beratungsgesprächen in den Rechtskreisen des 
SGB II und III herausgearbeitet wurde, prägen nicht allein die institutionellen Logiken, son-
dern auch die Einstellungen der Fachkräfte deren Beratung und Entscheidungen. In unter-
schiedlicher Weise beziehen sie eigene Vorstellungen der Normalität von Arbeit und Biogra-
fien auf die Klient*innen. Teile der Handlungsmuster sind an Defiziten statt an den Ressour-
cen der Klient*innen orientiert.80 In einer qualitativen Befragung von Reha-Berater*innen der 
BA zeigte sich, dass die Vorstellung der Berater*innen durch das medizinische Modell von 
Behinderung geprägt ist. In den defizitorientierten Klassifikationsmustern erscheint die segre-
gierende Beschulung in „gesonderten Maßnahmen“ als angemessen. Jene Muster stehen im 
Widerspruch zu den von den Berater*innen geäußerten Zielen der individuellen Förderung. 
Sowohl das zur Verfügung gestellte Budget als auch die Zahl der eingekauften Maßnahmen-
plätze engen die Handlungsspielräume der Berater*innen ein.81 Es ist wahrscheinlich, dass 
der vorherige Besuch einer Förderschule oder eine festgestellte Lernbehinderung die Defizi-
torientierung bestätigt und auf diese Weise wie ein Etikett wirkt.82 In einer Befragung im Auf-
trag des BMAS zur Reha-Bedarfsermittlung gaben 57% der teilnehmenden Mitarbeiter*innen 
der BA (Sachbearbeitung bis hin zur Steuerungsebene) an, dass die leistungsberechtigten 
Personen immer „bei der Ermittlung der individuellen Teilhabebeeinträchtigung bei [i]hrem 
Träger“ miteinbezogen werden. 28% gaben an, dies sei häufig der Fall.83 Beschäftigte der 
BA äußern in derselben Studie den Wunsch nach besserem Austausch mit anderen Reha-
Trägern und den „Wunsch nach mehr Teilhabeplankonferenzen“84. Solche Teilhabeplankon-
ferenzen sind insbesondere für die Biografien junger Menschen von Bedeutung. Wie der 
Teilhabeverfahrensbericht belegt, wird dieses Instrument im Bereich der BA nur zu 0,01% 
aller Reha-Fälle im Zuständigkeitsbereich der BA genutzt.85  
 
„Das Fördersystem der BA ist bestrebt, die arbeitsmarktnahen Plätze so zu besetzen, dass 
möglichst jene Menschen mit Behinderung, die eine günstige Vermittlungsprognose haben, 
auch von einer Ausbildung profitieren können, die einen erfolgreichen Übergang in den Ar-
beitsmarkt wahrscheinlich erscheinen lässt. […] Während es beim Übergang in die Förder-
schule darum geht, ob eine bestmögliche Förderung im Schonraum Förderschule oder mit 
Unterstützung im Regelangebot der allgemeinbildenden Schulen passieren soll, geht es bei 
der Ersteingliederung um die Frage, wer vom knappen Gut arbeitsmarktnaher und im besten 
Fall betrieblicher Ausbildungsoptionen profitieren kann und wer im Schonraum berufsvorbe-
reitende Maßnahmen oder der Werkstätten für Menschen mit Behinderung verbleibt.“86. Sol-
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che Schonräume separierender Institutionen und Angebote sind kritisch daraufhin zu hinter-
fragen, inwieweit sie stigmatisierend wirken und dazu führen, dass Jugendliche ihre biografi-
schen Ansprüche herunterschrauben.87 Von den Teilnehmer*innen der beruflichen Erstein-
gliederung, die die Maßnahme im Jahre 2013 beendet hatten, erhielten 28% anschließend 
direkt eine Beschäftigung.88 Aus der Gruppe derjenigen, die eine Ausbildung absolviert hat-
ten, erreichte die Hälfte ein Jahr nach erfolgreichem Abschluss oder Beendigung der Maß-
nahme eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung. Rund ein Drittel war nach erfolg-
reich abgeschlossener oder aus anderen Gründen beendeter Ausbildung arbeitslos gemel-
det oder „auf staatliche Leistungen angewiesen“.89 
 
Die bereits erwähnten Fachpraktiker*innenberufe sollen der Umsetzung der UN-BRK dienen, 
„indem die entsprechenden Lehrpläne kompetenz- und lernfeldorientiert und in enger Anbin-
dung an entsprechende „anerkannte“ Berufe ausgerichtet werden sollen.“90. Konzeptionell 
bewegen sie sich in einem Widerspruch, da die Rehabilitand*innen auf der einen Seite selb-
ständig, auf der anderen Seite angeleitet arbeiten sollen.91 Im Vergleich zu allen Ausbil-
dungsgängen sind Auszubildende in der Land- und Hauswirtschaft überrepräsentiert.92 Ob 
sie eine Fachpraktiker*innenausbildung beginnen können, entscheidet in der Regel die 
Reha-Beratung der BA. Unter der rechtlichen Maßgabe, dass eine reguläre Ausbildung Vor-
rang besitzt, zieht sie eigene Gutachten und Prognosen der Schulen heran.93 Jene Gutach-
ten sollen ermitteln, ob und inwieweit eine Behinderung vorliegt und inwieweit die Rehabili-
tand*in für das Absolvieren einer beruflichen Ausbildung eingeschränkt ist. Sie können Hin-
weise enthalten, wie die Rehabilitand*in in den Arbeitsmarkt integriert werden kann. „Oftmals 
sind diese Gutachten allerdings nicht hinreichend genau und detailliert im Hinblick auf die ge-
sundheitliche und berufliche Einschränkung beschrieben und geben – hinsichtlich psycholo-
gischer Gutachten – nur eine Momentaufnahme wieder, sodass sie in vielen Fällen nur als 
Richtlinie für die Entscheidung über den Reha-Antrag dienen können“94. Über die Gutachten 
hinaus wendet die BA unter anderem auch Maßnahmen der Berufsfindung an.95 Rehabilitati-
onskonzepte der BA bevorzugen betriebliche Ausbildung gegenüber außerbetrieblichen 
Maßnahmen. Gleichwohl bilden hauptsächlich außerbetriebliche Einrichtungen, wie z.B. die 
Berufsbildungswerke, zu Fachpraktiker*innenberufen aus, Betriebe hingegen nur in einem 
geringen Maße, nämlich nur zu 10%.96 Eine Ausbildung in Fachpraktiker*innen/Reha-Beru-
fen führt eher in gering entlohnte Tätigkeiten und ist nach traditionellen Geschlechterrollen 
geordnet. Ähnliche Risiken birgt auch die Ausbildung in einem Berufsbildungswerk.97 Im 
Rahmen einer Studie wurde auf Basis der durchschnittlichen Dauer der Übergänge von Aus-
zubildenden von Rehabilitand*innen im Bereich der BA, die 2006 eine Maßnahme beendet 
hatten, in mehreren Befragungswellen bis 2010 Übergangswahrscheinlichkeiten geschätzt. 
Eine betriebliche Ausbildung erhöht hiernach im Vergleich zu einer außerbetrieblichen Aus-
bildung oder einer Ausbildung in einem Berufsbildungswerk die Chance auf einen Einstieg in 
den ersten Arbeitsmarkt.98 Dieser Befund bestätigte sich in einer Analyse des Erwerbsstatus 
ehemals Geförderter in der beruflichen Ersteingliederung: „Ein Jahr nach Abschluss des Re-
habilitationsverfahrens sind über 60% der Personen mit regulärer und sogar zwei Drittel der-
jenigen mit bezuschusster betrieblicher Ausbildung sozialversicherungspflichtig beschäf-
tigt.“99. Die Wahlmöglichkeiten der Jugendlichen an Ausbildungs- bzw. Reha-Ausbildungsbe-
rufen sind notwendigerweise durch das lokale oder regionale Angebot bestimmt. 
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 Ein Fallbeispiel 

A (ca. 30 Jahre alt, psychische Beeinträchtigungen als Folge von Substanzgebrauch) nimmt 
Leistungen im Berufsbildungsbereich der von Z getragenen WfbM in Anspruch. Nach etwa 
1,5 Jahren beginnt A ein ausgelagertes Praktikum im auch von Z getragenen Berufsbil-
dungswerk. Im Rahmen des Praktikums nimmt A, mit Beginn des Ausbildungsjahrs, an einer 
Ausbildung zum Fachpraktiker teil.  

Die WfbM und das Berufsbildungswerk empfehlen, dass A das ausgelagerte Praktikum bis 
zum Ende der Leistung in der WfbM fortführt und die Ausbildung danach regelhaft, als von 
der Arbeitsagentur geförderte Leistung zur Teilhabe am Arbeitsleben, fortsetzt.  

Die Arbeitsagentur zweifelt an den Erfolgsaussichten der Fachpraktiker-Ausbildung. Unter 
Berücksichtigung der Leistungsfähigkeit von A, der Ungewissheit über die Entwicklung der 
psychischen Beeinträchtigung und den Kosten der Ausbildung erscheine eine Beschäftigung 
im Arbeitsbereich einer WfbM geeigneter. Zur Klärung wird eine sozialmedizinische Begut-
achtung durch den fachärztlichen Dienst (FÄD) der Bundesagentur für Arbeit in Auftrag ge-
geben. Der FÄD hält eine Ausbildung oder Tätigkeit auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt für 
kontraproduktiv und empfiehlt mit leichten Vorbehalten die Ausbildung zum Fachpraktiker im 
Berufsbildungswerk. Mit Verweis auf das sozialmedizinische Gutachten bewilligt die Ar-
beitsagentur die Ausbildung. 

Das obige Beispiel illustriert das Risiko exklusiver Übergangsverläufe, das aufgrund einer in-
tegrierten Trägerstruktur mit BBW und WfbM entstehen kann. Darüber hinaus verdeutlicht es 
die Bedeutung sozialrechtlicher Beratung, da die Revision der Entscheidung und die Bewilli-
gung der Fachpraktiker*innenausbildung andernfalls wahrscheinlich nicht zustande gekom-
men wäre.  

Für Menschen mit Behinderungen bedarf es mit unter einer starken Motivation, die eigenen 
Rechte zu mobilisieren, weil diese im Alltag mit hohen Zugangshürden versehen sind. Es 
fehlt häufig an Kenntnissen eigener Rechte. Menschen mit Behinderung treffen auf physi-
sche Barrieren, komplizierte Verfahren und Vorurteile bei Behörden oder gerichtlichen Ver-
fahren. Zugleich sind sie in vermehrtem Maße als Menschen ohne Behinderungen auf Unter-
stützungsleistungen angewiesen und müssen ihr Recht selbst mobilisieren.100 Die Chancen, 
dass eigene Recht zu mobilisieren, sind abhängig von den kulturellen und materiellen Res-
sourcen bzw. der sozialen Herkunft.101  

 

4. Möglichkeiten und Probleme ausgewählter betriebsnaher Instru-
mente 
4.1 Assistierte Ausbildung 

Zu den von der Initiative Bildungsketten angewandten bekannten Förderinstrumente gehört 
unter anderem die assistierte Ausbildung. Leistungsberechtigt sind „lernbeeinträchtigte und 
sozial benachteiligte junge Menschen, die wegen in ihrer Person liegenden Gründen ohne 
die Förderung eine betriebliche Ausbildung nicht beginnen, fortsetzen oder erfolgreich been-
den können.“102 Nach der „generellen Logik“ des SGB III steht die Leistung auch Menschen 
mit Behinderungen offen. Die Förderung wendet sich sowohl an die Jugendlichen als auch 
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an die Ausbildungsbetriebe. Auf die ausbildungsvorbereitende folgt eine ausbildungsbeglei-
tende Maßnahme mit dem Ziel eines erfolgreichen Abschlusses und der betrieblichen Über-
nahme. Die ausbildungsvorbereitenden Maßnahmen umfassen z.B. Ausbildungsstellenak-
quise und berufliche Orientierung sowie Beratung und Unterstützung bei der Schaffung von 
Ausbildungsvoraussetzungen. Während der ausbildungsbegleitenden Phase werden unter 
anderem betriebliche Begleitung der Auszubildenden103, Stütz- und Förderunterricht und Ver-
mittlung in Konfliktfällen mit den Ausbilder*innen sowie die Unterstützung der Betriebe bei 
Beantragung von Fördermitteln angeboten.104 Erprobte Modelle verweisen tendenziell auf die 
Effektivität dieses Instruments. Für Menschen mit Behinderung „kann die assistierte Ausbil-
dung ein geeignetes Instrument sein, das ggf. mit weiteren Hilfen zu kombinieren ist“.105 Im 
Konzept der assistierten Ausbildung besitzt die Beratungsfachkraft der BA die Prozess- und 
Integrationsverantwortung, während die Bildungsträger für die Besetzung von Sozialpäda-
gog*innen und Lehrkräften verantwortlich sind. Die koordinierende Verantwortung liegt bei 
der Ausbildungsbegleiter*in. Seitens der Leistungserbringer wird diese Aufteilung zwischen 
der Prozess- und Integrationsverantwortung sowie der Besetzung mit Fachkräften kritisiert. 
Dies blockiere die Unterstützung aus einer Hand. Kritisiert werden ferner das Wettbewerbs-
verfahren, welches die Qualität der Maßnahmen einenge, sowie die nicht bedarfsgerechten 
Personalschlüssel.106  

 

4.2 Budget für Ausbildung 

Das Budget für Ausbildung (BuAb) verfolgt das Ziel, Menschen mit Behinderung eine Ausbil-
dung am ersten Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Im Mittelpunkt stehen somit vor allem junge 
Menschen, die Maßnahmen der beruflichen Bildung in einer WfbM oder einem anderen Leis-
tungsträger durchlaufen, welche jedoch nicht zu einer anerkannten Berufsausbildung führen. 
Zumeist ist die BA zuständig.107 Durch das BuAb werden zum einen die Ausbildungsvergü-
tungen finanziert, was als Anreiz zu Beschäftigung dienen soll. Zum anderen umfasst die Fi-
nanzierung auch die Kosten für die Anleitung und Begleitung in der betrieblichen und schuli-
schen Ausbildung sowie für die Assistenz. Während die Erstattung der Ausbildungsvergü-
tung laut Gesetz108 „auf eine einschlägige tarifvertragliche Vergütungsregelung“109 begrenzt 
ist, ist eine Obergrenze für die Begleitung nicht vorgesehen. Mit dem im Januar 2020 in §61a 
SGB IX verankerten Instrument solle, so die Gesetzesbegründung, eine Brücke zwischen ei-
nem Schulabschluss und dem Budget für Arbeit (BfA) gebildet werden.110 Im Unterschied 
zum Budget für Arbeit ist eine systematische Arbeitsvermittlung vorgesehen.111 Als Beitrag 
zur Umsetzung der UN-BRK sollen auch durch dieses Instrument die Übergänge in den ers-
ten Arbeitsmarkt ansteigen.112 Gleichwohl stellt das Gesetz die Ausbildung in Sondereinrich-
tungen nicht zur Disposition. Hierdurch ergeben sich Widersprüche zum Nationalen Aktions-
plan 2.0, der eine Verringerung der Beschäftigung in Werkstätten zu Gunsten des ersten Ar-
beitsmarkts fordert.113 Wie Daten der BA verdeutlichen, wird das BuAb noch in geringem 
Maße angewandt: So betrug der Anteil des BuAb im Vergleich mit anderen ausgewählten 
Leistungsarten der beruflichen Rehabilitation im Jahr 2021 lediglich 0,04%. Empirische Er-
kenntnisse zum BuAb liegen nicht vor, weil das Instrument höchst selten angewandt wird.114 
Dagegen belief sich beispielsweise der Anteil „besondere[r] Maßnahmen zur Ausbildungsför-
derung“ auf 38,54%, die „sonstige[n] individuelle[n] rehaspezifischen Maßnahmen“ auf 32% 
und die „unterstützte Beschäftigung“ auf 4,61%.115 In der praktischen Anwendung stößt das 
Instrument auf rechtliche Konstruktionsprobleme: 
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1. Laut der Gesetzesbegründung sollen „mit einem behinderten Menschen trotz dessen 
voller Erwerbsminderung ein[..] reguläre[r] Ausbildungsvertrag [abgeschlossen wer-
den]“.116 Analog dem Budget für Arbeit (BfA) sieht die Begründung eine Gleichstel-
lung der Teilnehmer*innen am BfA mit voll erwerbsgeminderten Personen vor. Damit 
wurde ein Vermittlungshemmnis Teil der Begründung. Die hierdurch angelegten 
Probleme wären vermeidbar, da der § 57 (Leistungen im Eingangsverfahren und im 
Berufsbildungsbereich einer anerkannten WfbM) und § 58 (Leistungen im Arbeitsbe-
reich einer anerkannten WfbM) SGB IX die Gleichstellung nicht enthalten. 

2. Der Anspruch auf das BuAb ist an die Feststellung gebunden, den Eingangs- oder 
den Berufsbildungsbereich einer WfbM durchlaufen zu können.117 Hierdurch entsteht 
ein Gegensatz zur Zielsetzung der Inklusion in den Ersten Arbeitsmarkt.118 

3. Es besteht kein Rechtsanspruch auf die Gewährung des BuAb, sofern kein Ausbil-
dungsplatz in Aussicht steht.119 

4. Das BuAb ist ausschließlich auf eine Erstausbildung beschränkt. Im Zusammenhang 
mit dieser Beschränkung fordert der Verband der Werkstatträte, das BuAb auf die 
Förderung von Fortbildungen auszuweiten, da psychisch beeinträchtigte Menschen 
häufig nicht mehr in ihrem erlernten Beruf tätig sind.120 

Darüber hinaus scheint die Seltenheit der Anwendung des BuAb mit eingefahrenen Prakti-
ken und Denkmustern zusammenzuhängen. Ein Hinweis darauf liefert die Forderung der 
BBW, dass der betriebliche Ausbildungsabschnitt in Reha-Einrichtungen durch das BuAb ge-
fördert werden soll.121 Diese Forderung läuft jedoch der Inklusion auf dem Ersten Arbeits-
markt, d.h. einer betrieblichen Ausbildung, zuwider.122 Eine verbesserte gesetzliche Ausge-
staltung und Nutzung des BuAb kann dazu führen, dass weniger junge Menschen in die 
Werkstätten übergehen.  

 

4.3 Unterstützte Beschäftigung (UB) 

Im Unterschied zum BuAb verfolgt das Teilhabeinstrument der Unterstützten Beschäftigung 
nicht das Ziel einer anerkannten Berufsausbildung. Vielmehr geht es erstens um individuelle 
betriebliche Qualifizierung oder zweitens um berufliche Begleitung. Daher wendet es sich vor 
allem an Förderschüler*innen, für die nach Prognosen weder berufsvorbereitende Maßnah-
men noch Maßnahmen einer beruflichen Ausbildung sinnvoll erscheinen. Im Rahmen der be-
trieblichen Qualifizierung werden Menschen mit Behinderung bei der Vorbereitung und Er-
probung sowie während der Einarbeitung und während der Qualifizierung im Betrieb unter-
stützt. Maßnahmen, die einen beruflichen Ausbildungsabschluss ermöglichen, besitzen ei-
nen Vorrang gegenüber der Unterstützen Beschäftigung. Für die betriebliche Qualifizierung 
ist häufig die BA zuständig. Diese teilt sich in drei Phasen: Im Zuge der Berufsorientierung 
werden betriebliche Qualifizierungsstellen akquiriert und die Rehabilitand*innen erprobt. Die 
Qualifizierungsphase dient der praxisorientierten Qualifizierung und unterstützten Einarbei-
tung auf die möglichst geeigneten betrieblichen Stellen.123 Sie endet mit „der abschließenden 
Gestaltung/Ausformung dieses Arbeitsplatzes“.124 Schließlich soll die Arbeit in einer sozial-
versicherungspflichtigen Tätigkeit durch eine gezielte Unterstützung stabilisiert werden.125 
Für die Berufsbegleitung sind in der Regel die Integrationsämter zuständig.126 In Einzelfällen 
kann die BA ein sozialversicherungspflichtiges Beschäftigungsverhältnis durch Eingliede-
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rungszuschüsse fördern. In allen Phasen begleitet ein Qualifizierungstrainer die Rehabili-
tand*innen, der auch berufsübergreifende Kenntnisse und Schlüsselqualifikationen vermitteln 
soll und für weitere Aktivitäten zur Persönlichkeitsbildung verantwortlich ist.127 

Seit 2012 lässt die Bundesarbeitsgemeinschaft für Unterstütze Beschäftigung (BAG UB) eine 
Umfrage unter den Leistungserbringern durchführen, um Aussagen über „die Umsetzung 
und Weiterentwicklung der Maßnahmen der UB“ treffen zu können. Menschen mit „Lern- 
bzw. geistiger Behinderung“ machen mit 60% den überwiegenden Anteil der unter durch be-
triebliche Qualifizierung oder Berufsbegleitung geförderten Personen aus.128  

 

4.4 Koordinierter Einsatz von Förderprogrammen und -instrumenten sowie Rückbin-
dungen an den herrschenden Pfad 

In der Initiative Bildungsketten, die im Jahre 2010 eingerichtet wurde und seit 2015 Teil der 
Allianz für Aus- und Weiterbildung ist, sollen die Übergänge zwischen schulischer Bildung 
und beruflicher Bildung durch optimierte Angebote verbessert und dadurch erfolglose Über-
gänge vermieden werden. Der Initiative wird das Potenzial zugeschrieben, die Effizienz des 
Übergangssystems hin zu mehr dualer Ausbildung durch betriebliche Nähe zu erhöhen und 
damit auch „dem durch den demografischen Wandel drohenden Fachkräftemangel zu be-
gegnen“.129 Sie konzentriert sich auf Schüler*innen, die die Schule ohne Abschluss verlassen 
und/oder keinen Ausbildungsplatz erhalten. Darin werden bereits bestehende Förderpro-
gramme des Bundes, der Länder und der BA sowie Förderinstrumente koordiniert einge-
setzt. Sie umfasst das gesamte Übergangssystem von der Berufsorientierung bis hin zum 
Berufsstart. Mit Hilfe der aufeinander aufbauenden Elemente 130 wird 

1. auf Basis der „Potenzialanalyse (ab Klasse 7 bzw. 8)“ der sonderpädagogi-
sche Förderbedarf festgestellt, 

2. hiernach „Berufseinstiegsbegleitung (ab den letzten 2 Schuljahren bis Ende 
des 1. Ausbildungsjahres)“ empfohlen, 

3. „Berufsorientierung (ab Klasse 8)“ durchgeführt durch betriebsnahe oder über-
betriebliche Praktika 131  

Die Bildungsbegleitung wird durch hauptamtliche „pädagogisch versierte Bildungslotsen“ ge-
leistet, um Probleme der Bildungsbiografie in Zusammenarbeit mit den regionalen Bildungs- 
und Förderinstitutionen zu bewältigen und als Mentor*innen zu fungieren.132 Künftig soll die 
Berufsvorbereitung vermehrt „dualisiert“ werden.133 Insgesamt lässt sich die Initiative Bil-
dungsketten im gegebenen Pfad des Übergangssystems und seiner Logiken (Stichworte 
sonderpädagogischer Förderbedarf und Separierung) verorten. Allerdings scheint sich ein 
Lernprozess abzuzeichnen, der an verstärkter Effizienz, individueller Begleitung und betrieb-
licher Nähe orientiert ist. Trotz der Potenziale, Programme und Instrumente koordinierter ein-
zusetzen und zu verbessern, ist es auch unter der Perspektive von Effizienzorientierung 
strukturell zu hinterfragen, da bereits im Jahre 2008 über 190 Bundes- und Landesförderpro-
gramme aufgelegt waren.134 

In Interviews mit Bildungsakteur*innen (Kommune, Arbeitsagentur, Jobcenter, Kammern, Be-
triebe, Bildungsträger, allgemeinbildende sowie berufsbildende Schulen, Elternvertretungen) 
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aus den Bundesländern Baden-Württemberg, Hessen, Mecklenburg-Vorpommern, Nieder-
sachsen und Thüringen, die im Rahmen der Evaluation der Initiative „Abschluss und An-
schluss - Bildungsketten bis zum Ausbildungsabschluss: Erfolgreiche Übergänge in die be-
triebliche Ausbildung“ durchgeführt wurden, stuften die Befragten die Programme, Instru-
mente und Maßnahmen als wenig transparent und überschaubar ein. Anstelle der individuel-
len Voraussetzungen der Jugendlichen würden die Dauer der Schulpflicht, Transparenz, re-
gionales Angebot und deren Einsatz die größere Rolle spielen.135 Unabhängig von der 
Frage, ob die Akteur*innen tatsächlich die Bedürfnisse der Jugendlichen kennen, deuten de-
ren Aussagen darauf hin, dass strukturelle Unterschiede zwischen Ländern und Regionen 
häufig zu fachfremden Entscheidungslogiken beitragen. Ob und inwieweit Programme, In-
strumente und Maßnahmen angewandt werden, hängt auch davon ab, ob diese den Sachbe-
arbeiter*innen bekannt sind, qualifiziertes Personal bedarfsgerecht eingesetzt wird und in 
welchem Maße die Budgets ausgeschöpft sind.136 

 

5. Bedingungen gelingender und misslingender Übergänge 

Gelingt der Übergang von sozial oder durch Behinderung benachteiligter Menschen in eine 
Ausbildung nicht, ist dies u.a. eine Folge von Zuschreibungen durch auszubildende Institutio-
nen und Betriebe, welche ihre Handlungen und Einstellungen mit mangelnder Kompetenz 
der Jugendlichen begründen.137 Ausbildungsabbrüche können zu weiteren negativen Zu-
schreibungen führen. Erfahrungen von jungen Menschen mit Behinderungen, nicht im ge-
wünschten Beruf ausgebildet worden zu sein und mangelnde Wahlmöglichkeiten zur Verfü-
gung zu haben, münden teils in mangelnde Motivation und Maßnahmenkarrieren. Sie erle-
ben biographische Brüche und stigmatisierende Zuschreibungen. Ihr Übergang in berufliche 
Bildung ist häufig schon an der ersten Schwelle blockiert.138 

„Die sich an die Ausbildung anschließenden Maßnahmen (Plural!) sind wiederum mit der Ge-
fahr verbunden, dass Jugendliche trotz zusätzlich erworbener Qualifikationen stigmatisiert 
werden (können). Die Folge ist, dass strukturell wirkende Probleme somit unter von den Ju-
gendlichen gleichsam internalisiert werden, d.h. die fehlende Integration wird als individuelle 
Schuld wahrgenommen“.139 

Als eine Bedingung für gelingende Übergänge sollte der „berufliche Bildungsprozess als 
Ganzes“ betrachtet werden, um die „Zusammenhänge und komplexen Strukturen“, in der die 
Akteur*innen des Bildungswesens handeln, zu verstehen. Denn „strukturelle und inhaltliche 
Kontinuitäten“ des Bildungsprozesses besitzen für die Bewältigungsstrategien junger Men-
schen eine zentrale Rolle, das bedeutet eine entsprechende, an individuellen Bedürfnissen 
ausgerichtete Unterstützung unter anderem in der Beratung und Begleitung.140 

Laut einer Studie141 zu „Übergängen von Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
aus Sonder- und Integrationsschulen in Ausbildung und Erwachsenenleben“ wirkten sich fol-
gende Faktoren negativ auf die Bildungsverläufe aus: die Beschulungsart der Sonderschule 
(historischer Begriff), insbesondere für Mädchen (Hypothese), die „Unübersichtlichkeit des 
Übergangssystems beziehungsweise der Angebote (Maßnahmedschungel)“, unterschiedli-
che „Statuszuweisungen unter anderem bei Schule und Arbeitsagentur“, die „Präferenz au-
ßerbetrieblicher Wege für Jugendliche mit (Lern-) Behinderung bei professionellen Akteuren“ 
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sowie „formale Zuweisungsverfahren (psychologische Gutachten der Arbeitsagentur)“.142 
Des Weiteren zeigt die genannte Studie folgende Faktoren für gelingende Übergänge auf: 
die „Beschulungsart Integrationsschule“, die „Berufsorientierung und betriebliche Praktika in 
der Schule“, ein „qualifizierter Schulabschluss“, die „institutionsunabhängige individuelle Be-
ratung und Begleitung im Übergang“, das „Vorhandensein betrieblicher Qualifizierung und/o-
der Ausbildung“, eine „Begleitung in den betrieblichen Qualifizierungen und/oder Ausbildun-
gen (zum Teil Arbeitsassistenz)“. Hiernach hat die Art der Beschulung einen wesentlichen 
Einfluss darauf, ob die Anzahl der Übergänge höher oder geringer ausfällt oder ob eine be-
triebliche Ausbildung oder ein (höherer) Schulabschluss erreicht wird. Gleichwohl stellt die 
Schulart nur einen Faktor innerhalb der Zusammenhänge zwischen strukturellen und subjek-
tiven Bedingungen dar. 

Auf der Basis von qualitativen Interviews mit Absolvent*innen von Förderschulen mit dem 
Förderschwerpunkt Lernen und geistige Entwicklung (n=17) identifiziert eine Studie143 fol-
gende Bedingungen für das Misslingen von Ausbildungsübergängen, welche die oben ge-
nannten Faktoren teils untermauern. Die erste Fallgruppe umfasste Absolvent*innen einer 
überbetrieblichen Ausbildungsstätte, welchen sowohl ein Ausbildungsabschluss wie auch der 
Übergang in den ersten Arbeitsmarkt gelang. In der zweiten waren Beschäftigte einer WfbM, 
die zuvor deren Ausbildungsbereich durchlaufen hatten.144 Es zeigte sich, dass die „Feststel-
lung des Förderbedarfs“, einhergehend mit der separierten Beschulung „sowie weitere[n] 
psychologische[n] Gutachten und Statuszuweisungen“ Abbrüche vorstrukturierten.145 Zudem 
begünstigen „negative Erfahrungen“ und Misserfolgserlebnisse prekäre Übergangsverläufe 
und Exklusion im Übergangssystem.146 Fast durchgängig zeigen sich Erfahrungen von Stig-
matisierung, die Abbrüche von Berufsvorbereitungsmaßnahmen und Ausbildung begünsti-
gen können.147 Demgegenüber werden folgende Bedingungen gelingender Übergänge her-
ausgearbeitet:  

• eine selbstbestimmte Wahl der Ausbildung bzw. des Berufs und deren Stärkung,  
• „inhaltlich bzw. strukturell vernetzte Angebote“, die kontinuierlich gewährleistet sind  
• und inklusive Bildung, die vor dem beruflichen Übergangssystem „besonders för-

dernd auf die Zielgruppe“ von Schüler*innen mit dem Förderschwerpunkt Lernen 
wirkt.148 

Schließlich ist vielfach belegt, dass betriebliche Erfahrungen dazu beitragen, die Bereitschaft 
zur Ausbildung von Menschen mit Behinderungen zu erhöhen. Allerdings benötigen vor al-
lem kleine und mittlere Unternehmen hierfür entsprechende Unterstützung, Beratung und 
einheitliche Ansprechpartner*innen.149 
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5.1 Was bedeutet gelingende Inklusion im beruflichen Übergang?  

 
Die qualitativen Befunde lenken den Blick auf die Ausbildungsverläufe bzw. Übergangsbio-
grafie welche aus der Perspektive der jungen Menschen als handelnden Akteur*innen als 
gelungen angesehen werden. Ihr Wunsch nach selbstbestimmten berufsbiografischen Ent-
scheidungen lässt sich nicht lediglich als mehr oder weniger funktional für das Erreichen (ob-
jektiv) teilhabefördernder Ziele deuten. Selbstbestimmung ist aus einer normativen bzw. 
menschenrechtlichen Perspektive ein grundlegender Bestandteil von Inklusion. Aus einer an 
der Alltagspraxis der sozialen Milieus orientierten Sozialstruktur- und Ungleichheitsforschung 
sind Ansprüche an Autonomie und Partizipation Teil der alltäglichen Lebensführung und Le-
bensweise. Zur Qualität der Lebensweise gehörten nie allein materielle, sondern qualitative 
soziale Standards und demokratische Partizipation.150 Zugleich ist Partizipation, z.B. eine 
selbstbestimmte Ausbildung, ein Treiber von ökonomischer Produktivität.  
  
Welche Übergänge können inklusiv oder exklusiv gedeutet werden? Ein Zugang zu regulärer 
beruflicher Ausbildung, vor allem der dualen Berufsausbildung und der Übergang in eine 
dauerhafte sozialversicherungspflichtige Beschäftigung am ersten Arbeitsmarkt ließen sich 
den eher inklusiven Verläufen zuordnen. Im Gegensatz hierzu stünden Verläufe, die über 
Ausbildungsabbrüche oder Maßnahmenkarrieren in die Arbeitslosigkeit oder in den zweiten 
Arbeitsmarkt, z.B. in eine WfbM münden. Zwischen diesen Polen wäre eine Teilqualifizierung 
in einem Fachpraktiker*innen/Reha-Beruf zu verorten, sofern ein dauerhafter Verbleib im 
ersten Arbeitsmarkt gelingt.151 Je nachdem, ob es sich um eine Voll- oder Teilqualifizierung 
handelt, der Unterricht in Sondereinrichtungen stattfindet, den Anteilen gemeinsamen Ler-
nens oder betrieblicher Ausbildung (z.B. als kooperative Ausbildung152), befänden sich die 
Ausbildungsgänge eher am inklusiven oder am exklusiven Pol. Ein solches Ordnungsmodell 
bezieht strukturelle Aspekte von Inklusion in Ausbildung und Erwerbsarbeit ein, vernachläs-
sigt jedoch die Selbstbestimmung und z.T. auch die sozialen Teilhabechancen durch Arbeit. 
Entlang einer Dimension von Selbst- und Fremdbestimmung würde z.B. sichtbar, ob und in-
wieweit eine Ausbildung den eigenen biographischen Interessen und ihren Ansprüchen an 
Partizipation entspricht und in welchem Maße die Verfahren und Entscheidungen von Reha-
Trägern und Bildungseinrichtungen an jener biografischen Selbstbestimmung orientiert sind. 
Eine Achse der Teilhabechancen an guter Arbeit könnte z.B. berücksichtigen, ob es sich um 
ein Normalarbeitsverhältnis oder eine atypische Beschäftigung handelt oder ob diese tariflich 
gesichert sind oder Betriebs- oder Personalräte bzw. Schwerbehindertenvertretungen die Ar-
beitsbedingungen mitgestalten. 
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Abbildung 2: Exklusive oder eher inklusive Übergangsverläufe in der beruflichen Bildung (vorläufiges 
Modell in Anlehnung an Euler/Severing153) 

Unter der Zielsetzung der gleichen Teilhabemöglichkeiten an Bildung und Arbeit sind die 
Fachpraktiker*innenausbildungen zumindest als ambivalent zu beurteilen. Selbst wenn die 
Ausbildung in einem Fachpraktiker*innenberuf selbstbestimmten Berufszielen folgt und in 
eine sozialversicherungspflichtige Tätigkeit am ersten Arbeitsmarkt führt, trägt sie zur Verfes-
tigung von Bildungs- und Arbeitsmarktungleichheiten bei. Auf einer Qualifikationsstufe, die 
sich zwischen den anerkannten Lehrberufen und angelernten bewegen dürfte, sind sie er-
höhten Arbeitsmarktrisiken ausgesetzt und eher auf schlechter entlohnte und weniger aner-
kannte Berufe verwiesen. Absolvieren Jugendliche lediglich einzelne Ausbildungsmodule, 
laufen sie umso mehr Gefahr, Teil des Konjunkturpuffers des Sektors bzw. der Unternehmen 
zu sein. Bereits jetzt basieren Modellprojekte mit entsprechenden Modulen auf regionaler 
Vollbeschäftigung und sind daher nicht auf andere Regionen übertragbar.154 Gleichwohl kön-
nen Schritte der Inklusion in den ersten Arbeitsmarkt auch aus der Sicht derjenigen Men-
schen, die daran partizipieren, einen Fortschritt bedeuten. Jene Widersprüche können je-
doch durch strukturelle Bildungsreformen bzw. Öffnungen bearbeitet werden, welche die Bil-
dungsbiografien offenhalten, statt sie z.B. nach einer Teilqualifikation de facto zu schließen. 

 
5.2 Inklusion als Frage alltäglicher Praxis und Lebensqualität 

 
Das obige Ordnungsmodell kann eine analytische Hilfe bieten, um Übergangsbiographien 
grundsätzlich zu verorten. So kann es beispielsweise nicht die Qualität von Ansprüchen an 
eine selbstbestimmte Lebensführung erfassen. Diese sind abhängig von kulturellen und öko-
nomischen Ressourcen sowie Wahrnehmungs-, Denk- und Handlungsmustern der sozialen 
(Herkunfts-)Milieus.  
Letztere sind in ihrem Alltag entweder eher an Hierarchien oder eher an Autonomie orien-
tiert. In den letzten Jahrzehnten sind die Bedürfnisse nach Autonomie deutlich gewachsen. 
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Ob und in welcher Weise sie sich im Alltag entfalten können, hängt nicht zuletzt von wohl-
fahrtsstaatlichen Ressourcen und den Bedingungen ab, die z.B. im Feld der Bildung oder ei-
nes Berufs herrschen.155 Menschen mit Behinderungen aus sozial eher privilegierten Milieus 
haben aufgrund ihrer höheren kulturellen und materiellen Ressourcen häufig bessere Mög-
lichkeiten, Bildungschancen wahrzunehmen, ihre sozialen Rechte zu mobilisieren oder be-
rufsbiografische Krisen zu bewältigen als Menschen aus nicht oder unterprivilegierten Mili-
eus.156 Aussagen über eine selbstbestimmte Entscheidung für eine Ausbildung sind daher 
immer daraufhin gegenzulesen, welche verunsichernden oder unterstützenden Lernerfahrun-
gen gemacht wurden und inwieweit Ressourcen und Handlungsalternativen bestanden. In-
klusion sollte daher auf einem multidimensionalen Verständnis der Alltagspraxis der Ak-
teur*innen und ihrer Lebensqualität beruhen.  
 
Über dieses vorläufige Modell hinaus bedarf es einer Analyse, in welchen Sektoren der Er-
werbsstruktur Menschen mit Behinderungen tätig sind. Dies gäbe Aufschluss darüber, in wel-
cher Qualifikationsstufe und in welchen Berufen sie im Vergleich zu Menschen ohne Behin-
derungen tätig sind. 
 

6. Handlungsmöglichkeiten und offene Fragen zur Diskussion  
 
Als Teil einer Öffnung des Arbeitsmarkts für Menschen mit Behinderung müssen Bewer-
tungs- und Handlungsmuster, die die Menschen mit Behinderung beim Zugang zum Arbeits-
markt diskriminieren, in Teilen der Unternehmen abgebaut werden. Lernen Unternehmen 
Menschen mit Behinderung im Arbeitsalltag kennen, kann diese (neue) Erfahrung dazu bei-
tragen, dass sie junge Menschen mit Behinderung ausbilden. Um diese Lernerfahrung zu er-
möglichen, benötigen vor allem kleine und mittlere Unternehmen Beratung, z.B. über finanzi-
elle und sozialpädagogische Unterstützung, „externe Mentor*innen“157 sowie feste Ansprech-
partner*innen bei der Beantragung von Leistungen.  
 

• Wie können die Unternehmensverbände und Bildungsträger der Wirtschaft zu mehr 
Information und Aufklärung von kleinen und mittleren Unternehmen beitragen? 

• Wie können die genannten Akteur*innen die praktischen betrieblichen Erfahrungen 
mit bislang vom Arbeitsmarkt ausgeschlossenen Menschen systematisch fördern, 
u.a. auch durch einen Erfahrungstransfer zwischen Unternehmen und Kontakten zu 
jungen Menschen mit Behinderungen? 

• In welcher Weise können die neuen einheitlichen Ansprechstellen für Unternehmen 
mit den ergänzenden unabhängigen Teilhabeberatungen kooperieren? 

 

Eine separierende Beschulung in Förderschulen und die Zuweisung eines sonderpädagogi-
schen Förderbedarfs strukturieren Bildungsbiografien durch fehlende Schulabschlüsse und 
stigmatisierende Etikettierung negativ vor. Die Benachteiligungen manifestieren sich in der 
mangelnden Teilhabe am ersten Ausbildungs- bzw. späteren Arbeitsmarkt sowie in der Zu-
weisung in Sondereinrichtungen und außerbetriebliche Maßnahmen oder Ausbildungen bis 
hin zur WfbM. 
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• Inklusion muss als menschenrechtlich verbindlicher, fester, nicht optionaler Bestand-
teil von Bildung angesehen und umgesetzt werden. 

• Hierfür sollten für die Länder verbindliche nationale schulische Qualitätsstandards, 
einschließlich der beruflichen Bildung, im Übergangssystem durch die Kultusminister-
konferenz ggfs. im Rahmen einer Bund-Länder-Vereinbarung etabliert werden. Diese 
Standards sollen als Instrument der Qualitätsentwicklung dienen und u.a. das Kom-
petenzniveau und das Erreichen von Abschlüssen umfassen. Die Indikatoren müssen 
unter der Beteiligung von Menschen mit Behinderungen entwickelt werden. 

• Sowohl die Wirkung als auch die Zuweisung des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs sollten kritisch hinterfragt werden.158 

• Qualitative Längsschnittuntersuchungen unter Beteiligung junger Menschen mit Be-
hinderungen als Co-Forschende sollten dauerhaft durch Bund und Länder gefördert 
werden. 

 
Gelingende Inklusion im beruflichen Übergang reicht deutlich über den dauerhaften Eintritt in 
den ersten Arbeitsmarkt hinaus. Sie umfasst selbstbestimmte bildungs- und berufsbiografi-
sche Entscheidungen. Inwieweit sich selbstbestimmte Überlegungen und Entscheidungen 
entfalten können, hängt wesentlich von eigenen sozialen Ressourcen und Erfahrungen so-
wie von wohlfahrtsstaatlichen Ressourcen und der Möglichkeit zu neuen Lernerfahrungen 
ab. 
Wählen junge Menschen selbstbestimmt ihren Beruf und die Art der Ausbildung, erhöht sich 
ihre Chance auf den dauerhaften Übergang in den ersten Arbeitsmarkt. Selbstbestimmte 
Teilhabe ist darüber hinaus ein Faktor ökonomischer Produktivität. Daher gilt es, v.a. die 
Wunsch- und Wahlrechte junger Menschen mit Behinderung v.a. in der Praxis beruflicher 
Rehabilitation deutlich zu erweitern. Sie müssen ihre Teilhabemöglichkeiten kennen und in 
deren Wahrnehmung gegenüber Reha-Trägern unterstützt werden. Eine unabhängige, parti-
zipative, für milieuspezifische Ressourcen sensible und an den individuellen biografischen 
Bedürfnissen orientierte Beratung ist hierbei von zentraler Bedeutung.  
 

• Eine durchgängige institutionsunabhängige Ausbildungs- bzw. Biografieberatung im 
Rahmen eines Peer Counseling sollte Jugendlichen und Eltern möglichst frühzeitig 
und regelhaft Teilhabemöglichkeiten aufzeigen und bei deren Beantragung begleiten. 
Eine solche Beratung sollte so partizipativ wie möglich angelegt sein. 

• Wie und unter welchen Bedingungen können die ergänzenden unabhängigen Teilha-
beberatungen (EUTB) hierzu beitragen? 

• Die Hintergründe und Folgen von Prognosen und Entscheidungen des beruflichen 
Übergangssystems müssen gegenüber den Nutzer*innen transparent gemacht wer-
den.  

• Um die Qualität der erbrachten Leistungen für Menschen mit Behinderungen zu ver-
bessern, ist eine Verlängerung der zweijährigen Frist für den Einkauf von Leistungen 
sinnvoll. Diese Verlängerung ließe sich auf der Landesebene durch ein Programm fi-
nanziell flankieren. 

• Selbstbestimmte Entscheidungen junger Menschen über ihre berufliche Ausbildung 
und deren Partizipation sollten entscheidende Qualitätskriterien der Beratung durch 
die Reha-Träger darstellen. Um sie zu erfüllen, bedarf es hinreichender zeitlicher, fi-
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nanzieller und personeller Ressourcen sowie der systematischen Beteiligung von jun-
gen Menschen mit Behinderungen und den EUTB. Dies könnte ggf. im Rahmen eines 
hessischen Pilotprojekts angestoßen und implementiert werden. 

• Anstelle der teils vorherrschenden Defizitorientierung oder an Normalitätsvorstellun-
gen (eigener) beruflicher Biografien ausgerichtete Entscheidungen muss eine an den 
Ressourcen und individuellen Bedürfnissen orientierte Perspektive in der Praxis 
handlungsleitend sein. Hierfür gilt es eine Bewusstseinsbildung zu fördern, welche 
die an medizinische Vorstellungen von Behinderungen orientierte Ordnungsvorstel-
lung in der Beratungspraxis überwindet.159 Peer-Berater*innen können systematisch 
an Gesprächen mit Sachbearbeiter*innen bzw. Reha-Berater*innen beteiligt werden. 

• Eine systematische Kooperation zwischen Akteur*innen der allgemeinbildenden und 
beruflichen Bildung mit systematisch vernetzten Angeboten würde wesentlich dazu 
beitragen, die genannten Ziele zu erreichen. 

 
Eine betriebliche oder möglichst betriebsnahe Ausbildung trägt nicht allein dazu bei, separie-
rende Ausbildungsformen zu überwinden, sondern die Chancen für einen dauerhaften Ver-
bleib im ersten Arbeitsmarkt zu erhöhen. 
 

• Separierender Unterricht und außerbetriebliche Ausbildungen in Sondereinrichtungen 
sollten zugunsten eines inklusiven beruflichen Unterrichts und dualer Regelausbil-
dung abgebaut werden.  

• Inwieweit können die Berufsbildungswerke ihre fachliche Kompetenz im Rahmen be-
trieblicher Ausbildung und inklusiven Unterrichts einbringen? 

• Um die potenziellen Möglichkeiten des Budgets für Ausbildung zu nutzen und auszu-
schöpfen, sind u.a. dessen Konstruktionsfehler, v.a. dessen Bindung an die Werk-
stattbefähigung, zu korrigieren. Für einen Kick-Start bei der Schaffung der erforderli-
chen Ausbildungsplätze können sich Unternehmen mit mehrheitlich landeseigener 
und kommunaler Beteiligung verbindliche Ziele setzen. 

• Eine Ausweitung des Ausbildungsplatzangebots für Menschen mit Behinderungen 
ließe sich auch durch eine vermehrte Vergabe öffentlicher Aufträge an Inklusionsun-
ternehmen (sowie an andere KMU, welche die Beschäftigungsquote erfüllen oder 
dies verbindlich zusagen) in der Vergabepraxis erreichen (rechtlich sind diese bereits 
bevorzugt sowie weitere Unternehmen, welche die Beschäftigungsquote erfüllen). 
Hierzu sollte jedoch geprüft werden, ob und inwieweit die Quoten tatsächlich mit einer 
höheren Ausbildungsaktivität einhergehen. 

• Theoriereduzierte Fachpraktiker*innenberufe und Ausbildungsmodule sind im Hin-
blick auf Inklusion zumindest ambivalent zu beurteilen, können aber unter einem 
selbstbestimmten Blickwinkel Fortschritte bedeuten. Inwiefern können sie als (Über-
gangs-)Instrument struktureller Reformen des beruflichen Übergangssystems die-
nen? 

• Programme des Bundes und der Länder sollten daraufhin geprüft werden, ob und in-
wieweit diese betrieblichen Ausbildungen fördern. 
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Ob der Abschluss einer betrieblichen Ausbildung und der dauerhafte Übergang in den ersten 
Arbeitsmarkt gelingt, hängt wesentlich von einer kontinuierlichen Beratung und Begleitung 
und positiven, nicht stigmatisierenden Erfahrungen ab. 
 

• Für die kontinuierliche, multiprofessionelle Begleitung sollten Förderinstrumente, die 
auf die Unterstützung betrieblicher Ausbildung zielen, wie z.B. die Assistierte Ausbil-
dung, ggf. auf die Bedarfe junger Menschen mit Behinderungen angepasst und häufi-
ger eingesetzt werden. 

• Unternehmen können durch eine an Inklusion orientierte Personalentwicklungsstrate-
gie zu positiven Erfahrungen beitragen. Dies bedeutet, die „Personalrekrutierung, Ar-
beitsplatz- und Arbeitszeitgestaltung, Weiterbildung“ sowie das Führungsverhalten an 
den Bedürfnissen von Menschen mit Behinderungen zu orientieren.160  

————————————————————————————————————————— 
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1 Ich verwende im Folgenden den Begriff Menschen mit Behinderungen im Sinne der UN-Behinderten-
rechtskonvention. Sofern von Menschen mit Beeinträchtigungen die Rede ist, sind empirische Be-
funde des Bundesteilhabeberichts, weitere Studien oder ein Fallbeispiel zitiert bzw. dargestellt.  
2 Durch die Alterung der Gesellschaft steigt die Zahl der schwerbehinderten Menschen, das heißt 
auch der Erwerbstätigen. Demografische Faktoren und rechtliche Entwicklungen beeinflussen den Ar-
beitsmarkt für Menschen mit schwerer Behinderung stärker als konjunkturelle (vgl. Statistik der Bunde-
sagentur für Arbeit, 2022, S. 11).  
3 Im Jahr 2021 sank die Arbeitslosenquote der Menschen mit einer anerkannten schweren Behinde-
rung von 11,8% auf 11,5%. Im Zeitraum der Jahre 2015-2018 sank die Arbeitslosenquote der Men-
schen mit anerkannter Schwerbehinderung von 13,4% auf 11,2%, die allgemeine Arbeitslosenquote 
verringerte sich von 8,2% auf 6,5% (vgl. BMAS, 2021, S. 251). 
4 vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2022, S. 4. 
In Folge der Corona-Pandemie und der einschränkenden Maßnahmen haben 2020 auch deutlich we-
niger schwerbehinderte Menschen als sonst ihre Arbeitslosigkeit beenden können. 2021 ist die Zahl 
wieder gestiegen. Sie lag mit 333.000 aber immer noch unter dem Niveau von 2019 (373.000) (vgl. 
Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2022, S. 13). 
5 Unter Bezieher*innen von ALG I verfügt ein ähnlich hoher Anteil von Menschen mit anerkannter 
Schwerbehinderungen über keinen Berufsabschluss wie Menschen ohne schwere Behinderung (ca. 
ein Drittel). Unter Empfänger*innen der Grundsicherung besitzen hingegen 55% der Menschen mit an-
erkannter Schwerbehinderung keine abgeschlossene Berufsausbildung, während 67% der Menschen 
ohne schwere Behinderung keine Ausbildung abgeschlossen haben. Eine betriebliche/schulische Aus-
bildung haben 41% der Menschen mit Schwerbehinderung gegenüber 27% der nicht Schwerbehinder-
ten abgeschlossen. Lediglich in der Kategorie der akademischen Berufsausbildung sind Menschen 
ohne schwere Behinderung mit 5% häufiger vertreten als Menschen mit schwerer Behinderung (3%) 
(vgl. Statistik der Bundesagentur für Arbeit, 2022, S. 13-14). 
6 Ich danke den folgenden Kolleg*innen für ihre Hinweise, Anregungen und Kritik: Michael Beyerlein 
(Universität Kassel), René Dittmann (Universität Kassel), Sandrina Hurler (Universität Kassel), Chris-
tina Janßen (Universität Kassel), Sina Schadow, Prof. Dr. Christian Schmidt (Universität Gießen), 
Prof. Dr. Felix Welti (Universität Kassel), Katharina Weyrich (Universität Kassel). 
Tabea Grigat, Alina Kotliarevski, Carolin Schaal (alle Universität Kassel) danke ich für ihre Unterstüt-
zung in der Recherche und redaktionellen Bearbeitung.  
7 vgl. Vester, 2006. Das deutsche Bildungswesen benachteiligt insbesondere sozial weniger oder nicht 
privilegierte Schüler*innen. So hängt der Lernerfolg noch immer von der sozialen Herkunft ab. Wie die 
PISA-Studie zeigte, erreichten die Schüler*innen aus höheren sozialen Lagen eine deutlich bessere 
Lesekompetenz als Schüler*innen aus niedrigeren sozialen Lagen. Im Vergleich zur vorangegange-
nen PISA-Erhebung war nicht allein der Abstand zwischen diesen Gruppen gewachsen, sondern lag 
über dem OECD-Durchschnitt (vgl. OECD, 2019, S. 1). In den vergangenen 20 Jahren wuchs einer-
seits die Beteiligung an höherer Bildung, andererseits gingen die Zahlen der Abiturient*innen zwi-
schen 2014 und 2019 zurück und der Anteil an Jugendlichen ohne Schulabschluss erhöhte sich (vgl. 
Bildungsbericht, 2020). Aufgrund der gestiegenen Beteiligung an höherer Bildung in allen sozialen 
Schichten bleibt die Bildungsungerechtigkeit trotz gestiegener Bildungschancen bestehen, was zu ei-
nem Bildungsparadox führt (vgl. Reinhardt, Stache, 2020, S. 22). 
Eine Analyse der langfristigen Entwicklung der Bildungsbeteiligung der sozialen Milieus im deutschen 
Bildungswesen gibt Vester, 2006.  
8 vgl. BMAS, 2021, S. 164. 
9 vgl. Vester, 2014, S. 47ff. 
10 Der Bundesteilhabebericht definiert Menschen mit Beeinträchtigungen wie folgt: „Zu den Menschen 
mit Beeinträchtigungen werden Menschen gezählt, wenn folgende Bedingungen auf sie zutreffen: Sie 
haben Schädigungen von Körperstrukturen oder -funktionen, wobei auch psychische Funktionsstörun-
gen hierunter gefasst werden. Ihre Leistungsfähigkeit ist bei Aktivitäten im Zusammenhang mit diesen 
Schädigungen dauerhaft beeinträchtigt.“ (BMAS, 2021, S. 21). 
11 Zahlen bezogen auf die Altersgruppe 20- bis 64-Jährige (vgl. BMAS, 2021, S. 164). 
12 BMAS, 2021, S. 211. 
13 Im Schuljahr 2015/2016 wurden 62,3% der Schüler*innen mit sonderpädagogischem Förderbedarf 
in Förderschulen unterrichtet (vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder 
in der Bundesrepublik Deutschland IVC/Statistik, 2016, S. 5). 
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„Die Frage, ob ein Kind sonderpädagogische Förderung auf einer Regelschule erhalten oder auf einer 
spezialisierten Förderschule unterrichtet werden soll, wird je nach Wohnort unterschiedlich und oft-
mals in einem komplexen Zusammenspiel von Eltern, Lehrkräften und Schulbehörden entschieden 
[…] 
„Zwischen 2014 und 2017 erhöhte sich die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die inklusiv beschult 
werden, […] um 31 Prozent. Gleichzeitig stieg der Inklusionsanteil, also ihr Anteil an allen Schülerin-
nen und Schülern mit sonderpädagogischer Förderung, um 7,6 Prozentpunkte auf 41,7 Prozent“ 
(BMAS, 2021, S. 142). 
14 vgl. Sekretariat der Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik 
Deutschland IVC/Statistik, 2022, S. 8. 
15 vgl. UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2015, S. 11. 
16 vgl. Moser, 2022, S. 14. 
17 vgl. ebd., S. 14. 
18 vgl. Gasterstädt, 2021, S. 180-181. 
19 vgl. ebd., S. 189-191. 
20 Schmidt, 2017., S. 91. 
21 vgl. ebd., S. 94 f.  
22 Gasterstädt, 2021, S. 189. 
23 vgl. Moser, 2022, S. 18. 
24 vgl. Bourdieu, Passeron, 1971 
25 vgl. Blanck, 2020, S. 71f. 
26 Im Zeitraum von 2014-2016 verlassen rund 71% der Förderschüler*innen die Schule ohne Haupt-
schulabschluss, davon waren rund 60% dem Förderschwerpunkt Lernen zugeordnet (vgl. BMAS, 
2021, S. 169). Im Jahr 2018 erlangten 23,8% aller Förderschüler*innen einen Hauptschulabschluss, 
3,8% einen höheren Abschluss und 72,3% verließen die Förderschule ohne Abschluss oder mit einem 
Förderschulabschluss. Diese Gruppe der Förderschulabgänger*innen macht 44% einer vulnerablen 
Gruppe in Deutschland aus, die ihre berufliche Bildung ohne Abschluss beginnen muss (vgl. IAB, 
2021, S. 2f.; vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020, S. 145). 
27 vgl. IAB, 2021, S. 2f.; vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020, S. 145. 
28 vgl. BMAS 2021, S.169. 
29 Unter Menschen ohne Beeinträchtigung blieb dieser Anteil von 15,5% auf 15% nahezu konstant 
(vgl. BMAS, 2021, S. 176). Mit der Schwere der festgestellten Behinderung steigt auch der Anteil der 
Menschen ohne beruflichen Abschluss: „Innerhalb der Gruppe der Menschen mit Beeinträchtigungen 
hatten Menschen mit einer anerkannten Behinderung und einem Grad der Behinderung ab 50 sowie 
Menschen mit chronischen Erkrankungen (ohne anerkannte Behinderung) deutlich häufiger keinen 
beruflichen Abschluss als Menschen mit einer anerkannten Behinderung und einem Grad der Behin-
derung unter 50“ (BMAS, 2021, S. 177). 
30 „In den Ausbildungsberufen nach § 5 BBiG wurden im Durchschnitt des Jahres 2017, nach Anga-
ben von Betrieben mit 20 oder mehr Arbeitsplätzen, 7.548 Menschen mit anerkannter Schwerbehinde-
rung oder ihnen gleichgestellte Menschen ausgebildet. Die Anzahl der Auszubildenden mit anerkann-
ter Schwerbehinderung ist demzufolge seit 2014 um 7,7 Prozent gestiegen – ihr Anteil an allen Auszu-
bildenden blieb jedoch unverändert und lag im Jahr 2017 bei 0,7%.“ (BMAS, 2021, S. 157). 2017 be-
fanden sich 1,3 Millionen Menschen in Ausbildung, davon 21.957 in Ausbildungen von Berufen für 
Menschen mit Behinderung. Die Zahl der Ausbildungsverhältnisse in Berufen für Menschen mit Behin-
derung ist von 2014 bis 2017 um 12,3% zurückgegangen. Ihr Anteil an der Gesamtheit der Ausbil-
dungsverhältnisse sank um 0,2 Prozentpunkte auf 1,7%. Von 2014 auf 2017 ging die Anzahl der neu 
abgeschlossenen Ausbildungsverträge insgesamt um 0,5% auf 515.678 zurück. Darunter befanden 
sich knapp 8.259 neu abgeschlossene Ausbildungsverträge in Berufen für Menschen mit Behinde-
rung. Diese erfuhren mit 13,9% einen deutlich stärkeren Rückgang, wohingegen sich deren Anteil an 
den Neuabschlüssen von Ausbildungsverträgen insgesamt nur um 0,2 Prozentpunkte auf 1,6% verrin-
gerte. Aus diesen Daten kann jedoch nicht sicher geschlossen werden, ob mehr Jugendliche mit Be-
hinderung eine reguläre Ausbildung beginnen oder diese durch Betriebe oder durch Berufsbildungs-
werke bereitgestellt werden (vgl. BMAS 2021, S. 157-159). 
31 vgl. BMAS, 2021, S. 208. 
32 vgl. BMAS, 2021, S. 157. 
33 „Berechnung basiert auf einem multinominal logistischen Regressionsmodell, das die Merkmale Ge-
schlecht, Migrationshintergrund, Schulabschluss, HISEI, durchschnittliche Abschlussnote sowie den 
Wohnort der Jugendlichen als unabhängige Variablen kontrolliert […] Fallzahl n = 4.789 […] NEPS 
Startkohorte 4, Welle 1 bis 10 (2011/12 bis 2016/17)“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020 
S. 167). 
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„Das Nationale Bildungspanel (National Educational Panel Study, NEPS) ist eine groß angelegte Mul-
tikohortenstudie, die vom Leibniz Institut für Bildungsverläufe (LIfBi) in Zusammenarbeit mit einem in-
terdisziplinär zusammengesetzten deutschlandweiten Netzwerk seit 2010 durchgeführt wird (Blossfeld 
& Roßbach, 2019). Ziel des Nationalen Bildungspanels ist es, repräsentative Längsschnittdaten zu 
Kompetenzentwicklungen, Bildungsprozessen, Bildungsentscheidungen und Bildungsrenditen aus for-
malen, nonformalen und informellen Kontexten über die gesamte Lebensspanne bereitzustellen. Bei 
der Erhebung der Daten kommen unterschiedliche Erhebungsverfahren (z. B. Interviews, Onlinebefra-
gungen, Tests) zum Einsatz. Das NEPS besteht aus 6 parallelen Längsschnittstudien oder Panels, die 
in unterschiedlichen Altersgruppen (sogenannten Startkohorten) beginnen und die im Bildungsbericht 
2020 als Datengrundlage für verschiedene Analysen verwendet werden.  
Startkohorte 1 (SC1) soll Bildung von Anfang an aufzeigen. Hierzu werden Kinder von ihrem 7. Le-
bensmonat an getestet (ab dem 8. Lebensjahr selbst befragt) und deren Eltern, Betreuungspersonen 
sowie Lehrkräfte befragt. Startkohorte 2 (SC2) betrachtet den Zeitraum vom Kindergarten bis zum Se-
kundarbereich I. Auch hier werden Erhebungen mit Kindern, Eltern, Personal der unterschiedlichen 
Bildungseinrichtungen vorgenommen. Die Bildungswege von Schülerinnen und Schülern ab Klassen-
stufe 5 bis in die Ausbildung werden in der Startkohorte 3 (SC3) betrachtet. Ein besonderes Augen-
merk liegt dabei auf unterschiedlichen Kompetenzen und deren Entwicklung. In Startkohorte 4 (SC4) 
stehen Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 9 im Fokus. Dabei interessieren im Besonderen die 
verschiedenen Ausbildungswege, die Wege in und durch die den Sekundarbereich II wie auch die 
Übergänge in das berufliche Bildungssystem. Das Hochschulstudium und der Übergang in den Beruf 
werden in der Startkohorte 5 (SC5) betrachtet. Hier steht besonders die Kompetenzentwicklung im 
Studienverlauf im Zentrum der Testungen und Befragungen. In der Startkohorte 6 (SC6) geht es um 
Bildung im Erwachsenenalter und lebenslanges Lernen. Dabei werden Daten zu den Bildungs- und 
Erwerbsverläufen, Bildungsaktivitäten und Lernprozessen sowie die Kompetenzentwicklung im Le-
bensverlauf erfragt und erfasst“ (Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020, S. XI-XII). 
34 vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020, S. 167. 
35 vgl. Nepomyashcha, 2021, S. 124f.; vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung 2020, S. 167. 
36 vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020, S. 167. 
37 Kronauer, 2002, S. 151. 
38 vgl. Autorengruppe Bildungsberichtserstattung, 2020, S. 167. 
39 vgl. Schmidt, 2017, S. 97. 
40 vgl. Allen 2004; vgl. Edwards et al. 2003, vgl. Paterson 2020.  
41 von Kardorff et al., 2013, S. 66. 
42 vgl. von Kardoff et al., 2013, S. 78. 
43 vgl. ebd., S. 53, 56f. 
44 vgl. Hergesell, 2020; vgl. Hergesell, 2021. 
45 vgl. Thielen, 2019, S. 167. 
46 vgl. REHADAT Statistik, 2015; Nepomyashcha, 2021, S. 114f. 
47 vgl. Thielen, Handelmann, 2021, S. 218ff. 
48 vgl. Trenk-Hinterberger, 2012, S. 3. 
49 UN-Ausschuss für die Rechte von Menschen mit Behinderungen, 2015, S. 12. 
50 Dillbahner, 2017, S. 2. 
51 Schmidt, 2017, S. 96. 
52 vgl. ebd., S. 96. 
53 BMAS, 2011, S. 34, 37. 
54 vgl. BMAS, 2016, S. 63, S. 256. 
55 vgl. Schmidt, 2017, S. 90f. 
56 vgl. Nepomyashcha, 2021, S. 119. 
57 vgl. ebd., S. 118, Schmidt, 2017.  
58 vgl. Nepomyashcha, 2021. 
59 vgl. Schmidt, 2017, S. 97. 
60 vgl. Schmidt, 2017, S. 97. 
61 vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020, S. 167. 
62 vgl. BiBB 2020, S. 76. 
63 vgl. Statistisches Bundesamt et al., 2021, S. 235. 
64 vgl. Zöller et al., 2017, S. 50, 53. 
65 vgl. Schmidt, 2011, S.32f. 
66 vgl. Nepomyashcha, 2021, S. 123; Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2020, S. 152f. 
67 vgl. Statistisches Bundesamt et al., 2021, S. 246. 
68 Nepomyashcha, 2021: 129-130. 
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69 Basierend auf dem LTA-Rehaprozessdatenpanel n=40.814 aus dem Jahre 2014 (vgl. Reims et al., 
2016, S. 2f.). Es handelt sich zwar um ein laufendes Panel. Das Folgeprojekt läuft seit dem Jahr 2020, 
dessen Ende ist für das Jahr 2025 vorgesehen. Das Panel führt Daten der BA, der Jobcenter aus den 
zugelassenen kommunalen Trägern und dem Meldeverfahren der Sozialversicherung zu sozialversi-
cherungspflichtiger Beschäftigung zusammen (vgl. Reims et al., 2018: S. 24). 
70 Der Status der Schwerbehinderung ist von der Feststellung des sonderpädagogischen Förderbe-
darfs zu unterscheiden. 
71 vgl. Reims, 2016, S. 20-21. 
72 Es stehen folgende Maßnahmen der Berufsorientierung, der Berufsqualifizierung und -ausbildung 
und Beschäftigung zur Verfügung:  
Inklusive Berufsorientierung: Potenzialanalyse, Berufsorientierung, Berufseinstiegsbegleitung, ehren-
amtliches Coaching, Maßnahmen im Übergangsbereich Schule – berufliche Erstausbildung; 
Inklusive Berufsqualifizierung und -ausbildung: berufsvorbereitende (Bildungs-) Maßnahmen, betriebli-
che Langzeitpraktika, Einstiegsqualifizierung, ausbildungsbegleitende Hilfen, assistierte Ausbildung, 
Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (integrative und kooperative Form), rehaspezifi-
sche Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen, verzahnte Ausbildung mit BBW, Fach-
praktiker*innenausbildung, Berufsbildung in WfbM, Unterstützungen für Ausbildungsbetriebe (Ausbil-
dungszuschüsse, Prüfungsgebührenzuschüsse, befristete Probeschäftigungen, Eingliederungszu-
schüsse, Zuschüsse für behindertengerechte Einrichtungen eines Arbeitsplatzes; 
Inklusive Beschäftigung: technische Hilfsmittel, Kraftfahrzeughilfen, Wohnungshilfen, unterstützte Be-
schäftigung, Arbeitsassistenz, persönliches Budget, Budget für Arbeit, Integrationsprojekte, Integrati-
onsfachdienste, Integrationsunternehmen, Integrationsbetriebe, Integrationsabteilungen, Tagesförder-
stätten (Thielen, 2019, S. 156-165). 
73 vgl. Schmidt, 2017, S. 98. 
74 vgl. Reims, 2016, S.19. 
75 vgl. Schmidt, 2017, S. 99. 
76 vgl. Reims, 2016, S. 23. 
77 Theben, Hlava, 2022, S. 1609. 
78 Thielen, Katzenbach, Schnell, 2013: S.9. 
79 vgl. Theben, Hlava, 2022, S. 1613. 
80 vgl. Schadow, Clement, 2021, S. 50-53; vgl. Clement, Schadow, 2022, S. 224ff. 

In der Studie wurde folgende Typologie der Fachkräfte herausgearbeitet:  

Typ 1: Arbeit als Selbstverwirklichung: 

Als das zentrale Handlungsziel charakterisiert dieser Typ Arbeit als Selbstverwirklichung, bei der das 
persönliche Interesse als signifikantes Element realisiert werden soll. Vor allem positive Emotionen 
können bei diesem Typ als Strategie verstanden werden im Suchprozess der eigenen Selbstverwirkli-
chung. Bei der Arbeit mit diesem Typus Mensch verstehen sich Arbeitsvermittler*innen viel mehr als 
Sozialpädagog*innen, die eine unterstützende Funktion im Suchprozess leisten. Der Nachteil dieses 
Typus ist, dass bei der Suche nach den Gründen für das Scheitern einer Ausbildung von jungen Er-
wachsenen, die mangelnde Persönlichkeit der Arbeitssuchenden für den Arbeitsmarkt hervorgeht, die 
aus der Innenorientierung dieses Typus resultiert.  

Typ 2: Arbeit und Ehre: 

Bei diesem Typ steht im Fokus die Vorstellungen „traditioneller“ Arbeit im Sinne des Normalarbeitsver-
hältnisses, bei welchem ein „Leben in Würde“ als handlungsleitendes Ziel charakterisiert wird. Ele-
mentar wird hierbei die Integration in eine Berufsausbildung, die als „Königsweg“ definiert wird und die 
langfristig in ein „normales“ Arbeitsverhältnis hinauslaufen soll. Daher versuchen Expert*innen die Ar-
beitssuchenden zu formen, was in eine Überzeugungsarbeit mündet. Durch das Gefühl einer Ableh-
nung der Ehre, entzieht sich dieser Typus der Unterstützung der Arbeitsvermittler*innen und Berufsbe-
rater*innen. 

Typ 3: Konsumorientierung und Pragmatismus: 

Dieser Typus charakterisiert eine pragmatische Perspektive auf Arbeit, die als handlungsleitendes Mo-
tiv eine Konsummöglichkeit durch Arbeit impliziert. Die Arbeit dient hierbei nicht zur Selbstverwirkli-
chung, sondern um sich einen Lebensstandard leisten zu können, bei dem die Arbeit auf die Vergü-
tung reduziert wird und Anerkennung durch ein gewisses Maß an Konsum erreicht werden kann. Ein 
Risiko bei diesem Typus kann die Erkenntnis der jungen Erwachsenen sein, dass Konsum auch ohne 
Arbeit realisierbar ist, was dazu führt, dass es den Expert*innen an überzeugenden Argumenten für 
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die Integration in den Arbeitsmarkt mangelt. Außerdem korreliert die Vermittlung in ungesicherte Ar-
beitsverhältnisse mit der Gefahr einer Verfestigung prekärer Erwerbsituationen. 
81 vgl. Blanck, 2020, S. 184 
82 vgl. ebd., S. 216 
83 vgl. Diedrich et al., 2019, S. 11 im Anhang, S. 57. 
84 vgl. ebd., S. 64. 
85 vgl. ebd., S. 64; vgl. BAR, 2022, S. 140. 
86 Schmidt, 2017, S. 100. 
87 vgl. ebd., S. 95. 
88 18% gingen in eine WfbM über, 6% Krankheit/Übergang in eine medizinische Reha, 4% Rück-
nahme des Reha-Antrags, 29% fehlende Mitwirkung/Integrationsaussichten, 15% sonstige Gründe 
(n=42.283). 
89 Reims et al., 2016, S. 7. 
90 Schmidt, 2017, S. 100. 
91 vgl. ebd., S. 101. 
92 vgl. BMAS, 2021, S. 160. Auszubildende in einer Ausbildung nach § 66 BBiG: Hauswirtschaft: 3,3% 
männlich, 36,7% weiblich; Landwirtschaft: 19,8% männlich, 7,6% weiblich (vgl. BMAS, 2021, S. 162). 
Auszubildende ohne Behinderung mit Hauptschulabschluss waren 2020 am häufigsten in diesen Be-
reichen beschäftigt: Handwerk 36,7%, Hauswirtschaft 54,2%, Landwirtschaft 28,1% (vgl. BiBB, 2022, 
S. 127). 
93 vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2014, S. 172. 
94 Reims, 2016, S. 22-23. 
95 vgl. ebd., S. 22-23. 
96 vgl. Autorengruppe Bildungsberichterstattung, 2014, S. 172. 
97 vgl. BMAS, 2021, S. 209. 
98 vgl. Reims, 2016, S. 74, 78. 
99 Außerbetrieblich kooperativ zu 48%, außerbetrieblich integrativ zu 44% (vgl. Reims, Tophoven, 
2016, S. 7). 
100 vgl. Rambausek, 2015, S. 224f., S. 439ff. 
101 Zu den Mobilisierungsfaktoren zählen 1. Rechtsbewusstsein, Rechtskenntnis, Anspruchswissen 
(kulturelles Kapital), 2. Mobilisierungskosten (ökonomisches und soziales Kapital) und 3. das soziale 
Umfeld (soziales Kapital) (vgl. ebd., S. 160). 
102 §74 Abs. 3 SGB III; Schimank a, 2016, S.2. 
103 vgl. Schimank b, 2016, S.1. 
104 vgl. BA, 2022. 
105 Schimank b, 2016, S. 2. 
106 vgl. ebd., S.2. 
107 In Ausnahmefällen sind Träger der Unfall- und Rentenversicherung oder der Kriegsopferfürsorge 
zuständig (vgl. Mattern, Rambausek-Haß, 2022, S. 9). 
108 § 61a Abs. 2 S. 2 SGB IX. 
109 Mattern, Rambausek-Haß, 2022, S. 8. 
110 vgl. ebd., S. 1. 
111 vgl. ebd., S. 15. 
112 vgl. ebd., S. 7. 
113 vgl. ebd., S. 7. 
114 vgl. Mattern, Rambausek-Haß, 2022, S. 11. 
115 vgl. ebd., S.4. 
116 Bundestags-Drucksache 19/13399, S. 36., zitiert nach Mattern, Rambausek-Haß, 2022, S. 11. 
117 vgl. Gast-Schimank, 2019, S. 3; Mattern, Rambausek-Haß, 2022, S. 12. 
118 vgl. ebd., S. 12. 
119 vgl. ebd., S. 13. 
120 vgl. ebd., S. 13-14 
121 vgl. Gast-Schimank, 2019, S. 8 
122 vgl. ebd., 2020, S. 15. 
123 vgl. Luik, 2022, S. 1479, 1482. 
124 vgl. ebd., S. 1482. 
125 vgl. ebd. 
126 vgl. § 55 Abs.3 SGB IX. 
127 vgl. Luik, 2022, S. 1483. 
128 Schulz, Bungart 2023: S. 1. 
129 Thiele, 2011, S. 6, zit. nach Nepomyashcha, 2021, S. 139. 
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130 vgl. Nepomyashcha, 2021, S. 139f. 
131 Jeger, 2011, S. 7 zit. nach Nepomyashcha, 2021, S. 140. 
132 vgl. Thiele, 2011, S. 8 zit. nach Nepomyashcha, 2021, S. 142. 
133 vgl. BMBF, 2019, S. 6. 
134 vgl. Thiele, 2011, S. 8 zit. nach Nepomyashcha, 2021, S. 142. 2021 existierten 42 Bundespro-
gramme (vgl. BiBB, 2022, S. 239) und 282 Länderprogramme (vgl. BiBB, 2022, S. 241).  
135 vgl. BMBF, 2019, S. 8. 
136 vgl. Doose, 2013. 
137 vgl. Walther, 2013, S. 16; Nepomyashcha, 2021, S. 151. 
138 vgl. Ginnold, 2008, S. 178; Nepomyashcha, 2021, S. 152. 
139 Spies, Tredop, 2006, S. 13, zit. nach Nepomyashcha, 2021, S. 127. 
140 Arndt, 2018, S. 45. 
141 Ginnold, 2009, S.59,60. Im Zuge der Studie wurde untersucht „Wie und mit welchem Ergebnis […] 
für Jugendliche mit Lernschwierigkeiten der Übergang von der Schule in die Berufsvorbereitung und/o-
der Ausbildung“ verläuft. Insbesondere bezogen auf Jugendliche aus Integrations- und Sonderschulen 
und bezüglich geschlechtsspezifischer Unterschiede.  
Zur Erschließung der Forschungsfrage wurden Datenbanken und Fallakten eines bestehenden Projek-
tes (SprungBRETT) in Berlin Pankow mit quantitativen Methoden ausgewertet. Diese Daten wurden 
durch die qualitative Auswertung von exemplarischen Fallanalysen und Fallgeschichten ergänzt. Me-
thoden: Auswertung der Falldokumentation durch eine Kombination von quantitativer und qualitativer 
Analyse nach Mayring sowie deskriptive Statistik.  
Des Weiteren wurden zwei ausführliche Fallgeschichten angelehnt an Biographieforschung qualitativ 
ausgewertet.   
142 „Auffällig ist, dass sich die Gutachten tendenziell für Maßnahmen zur beruflichen Rehabilitation be-
hinderter Jugendlicher aussprechen. In wenigen Fällen kommt auch eine Qualifizierung im Rahmen 
der Benachteiligtenförderung in Betracht. Die Unterstützungsbedarfe sind jedoch in diesen Fällen so 
formuliert, dass die Reha-Berufsberatung sich zwischen beiden Förderangeboten entscheiden könnte. 
Deutlich wurde in den Gutachten die Präferenz außerbetrieblicher Qualifizierungsangebote für Ju-
gendliche mit Lernschwierigkeiten.  
Die Gegenüberstellung von Gutachten und realen Übergangsverläufen zeigte, welche Entwicklungen 
möglich wurden, wenn das Wagnis einer betrieblichen Vollausbildung trotz anders lautender Empfeh-
lungen eingegangen wurde. Die entsprechende ambulante Unterstützung durch SprungBRETT und 
später MOBILE schuf Rahmenbedingungen, in denen die Jugendlichen an und mit ihren Aufgaben 
und Anforderungen wachsen konnten. Die Diskrepanz zwischen der Empfehlung des psychologischen 
Gutachtens und der erreichten betrieblichen Qualifizierung (oder in einem Fall der schulischen Ausbil-
dung) stellen die Einschätzungen und Prognosen der Gutachten in Frage. Aufgrund der Erfahrungen 
von SprungBRETT ist ergänzend zu den ausgewerteten Gutachten festzuhalten, dass die Reha-Be-
rufsberaterinnen und -berater dazu neigten, sich für die defizitorientierte Variante der Gutachteninter-
pretation zu entscheiden. Das bedeutete, dass sie die benannten Defizite hervorhoben, Stärken nicht 
ausreichend berücksichtigten und sich eher für niedrigere Qualifizierungen entschieden (z.B. theorie-
reduzierte anstatt Vollausbildung). Außerdem beobachteten die SprungBRETT-Mitarbeiterinnenn und 
-Mitarbeiter, dass die Reha-Berufsberaterinnen und -berater sich häufig nicht an die Empfehlungen 
der psychologischen Gutachten hielten. Davon abweichende Vorstellungen waren nur selten mit der 
Arbeitsagentur umsetzbar (Ginnold, 2008, S. 311-312). 
143 vgl. Nepomyashcha, 2021, S. 284ff. 
144 vgl. ebd., S. 165. 
145 vgl. ebd., S. 286. 
146 vgl. ebd., S. 286. 
147 vgl. ebd., S. 286. 
148 vgl. ebd., S. 287. 
149 vgl. Thielen, 2019, S. 167. 
150 vgl. Geiling, Vester, von Oertzen et al., 2001: S. 215ff. 
151 vgl. Nepomyashcha, 2021, S. 278f., in Anlehnung an Euler & Severing, 2014, S. 26. 
Euler/Servering differenzieren nach den Kategorien Exklusion, Separation, Integration und Inklusion  
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 Euler, Severing, 2014, S. 26. 
152 „Die kooperative Berufsausbildung und die integrative Berufsausbildung sind die Formen der au-
ßerbetrieblichen Ausbildung bzw. der Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen (BaE). 
Auch bei der kooperativen Berufsausbildung in außerbetrieblichen Einrichtungen liegt der eigentliche 
Ausbildungsvertrag beim Bildungsträger, zusätzlich wird aber ein Kooperationsvertrag mit dem koope-
rierenden Betrieb geschlossen. Bei der kooperativen Form der außerbetrieblichen Ausbildung führt der 
Bildungsträger die fachtheoretischen Teile der Ausbildung durch, während die fachpraktischen Teile 
der Ausbildung von dem kooperierenden Betrieb durchgeführt werden. […] Die kooperative Berufsaus-
bildung hat sich seit Mitte der 90er-Jahre in der Praxis der Benachteiligtenförderung zur Überwindung 
der zweiten Schwelle (von der Ausbildung in den Beruf) herausgebildet. Bei der kooperativen Berufs-
ausbildung absolvieren die Auszubildenen ihre Ausbildung teilweise oder ganz in sogenannten Koope-
rationsbetrieben, mittels derer der jeweilige Bildungsträger die Ausbildung gewährleistet. Die betriebli-
chen Anteile der Ausbildung werden stärker als zuvor in die außerbetriebliche Berufsausbildung inte-
griert oder sogar vollständig in den Betrieb verlagert. Der Bildungsträger sorgt für die Vorqualifizierung 
der Auszubildenen in den ersten Monaten der Ausbildung. Daran anschließend absolvieren die Aus-
zubildenen [sic!] ein Betriebspraktikum, das den Auszubildenden die Möglichkeit der Übernahme in 
eine betriebliche Ausbildung eröffnet. Nach erfolgter Übernahme unterstützen die Bildungsträger so-
wohl die Auszubildenden als auch die Kooperationsbetriebe ggf. bis zum Ende der Ausbildung.“ (vgl. 
REHADAT, 2017) 
153 vgl. Euler, Severing, 2014, S. 26 
154 Heggenberger, Rüsing, 2018, S. 159. 
155 vgl. Geiling, Vester, von Oertzen et al., 2001: S. 215ff.; Vester, Teiwes-Kügler, 2010. 
156 vgl. Fischer-Tahir, 2021, S. 289; vgl. Allen, 2004; vgl. Müller, 2018, S. 239ff.  
157 Thielen, 2019, S. 167. 
158 vgl. Moser, 2022, S. 27. 
159 vgl. Blanck, 2020, S. 227 
160 Thielen, 2019, S. 167. 
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